
667 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Regieru'ngsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX, mit dem das 
Pensionsgesetz 1965~ das Nebengebührenzula­
gengesetz und die Bundesforste-Dienstord­
nung geändert werden (8. Pensionsgesetz­
Novelle; 6. Nebengebührenzulagengesetz­
Novelle; Bundesforste-Dienstordnungsnovelle 

1985) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Pensionsgesetz 1965, BGBI. Nr. 340, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 200/1969, 
226/1970, 216/1972, 320/1973, 393/1974, des 
Artikels XXI des Bundesgesetzes BGBI. Nr.280/ 
1978, der· Bundesgesetze BGBI. Nr.104/1979, 
558/1980, des Artikels I des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 406/1984 und des Artikels VI des Bun­
desgesetzes BGBI. Nr.548/1984 wird wie folgt 
geändert: 

1. § 1 Abs. 3 und 4 lautet: 
,,(3) Hinterbliebene sind der überlebende Ehe­

gatte, die Kinder und der frühere Ehegatte des ver­
storbenen Beamten. 

. (4) Überlebender Ehegatte (Witwe, Witwer) ist, 
wer im Zeitpunkt des Todes des Beamten mit die­
sem verheiratet gewesen ist." 

2. § 1 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Früherer Ehegatte (frühere Ehefrau, frühe­
rer Ehemann) ist, wessen Ehe mit dem Beamten für 
nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden wor­
den ist." 

3. § 5 Abs. 4 zweiter Satz lautet: 

"Das gleiche gilt, wenn bei einem Richter, bei 
einem Berufsoffizier oder bei einem Beamten, der 
nach § 11 des Wehrgesetzes 1978, BGBI. Nr. 150, 
zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion heran­
gezogen worden ist, aus disziplinarrechtlichen 
Gründen, bei einem Richter auch wegen einer auf 
"nicht entsprechend" lautenden Gesamtbeurteilung 
ein Teil der ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit für 
die V orrückung, die Zeitvorrückung oder das 
Erreichen der Dienstalterszulage nicht wirksam 
ist. " 

4. § 9 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Ist der Beamte ohne sein vorsätzliches Ver­
schulden zu einem zumutbaren Erwerb unfähig 
geworden·, so hat ihm seine oberste Dienstbehörde 
aus Anlaß der Versetzung in den· Ruhestand den 
Zeitraum, der für die Erlangung des Ruhegenusses 
im Ausmaß der Ruhegenußbemessungsgrundlage 
erforderlich ist, höchstens jedoch zehn Jahre, zu 
seiner ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit zuzu­
rechnen." 

5. § 9 Abs. 2 entfällt. Die Abs. 3 bis 6 werden als 
Abs. 2 bis 5 bezeichnet. 

6. Im § 9 Abs. 2 wird die Zitierung ,,Abs. 1 oder 
2" durch die Zitierung ,,Abs. 1" ersetzt, in den 
Abs. 3 bis 5 tritt an die Stelle der Zitierung ,,Abs. 1 
bis 3" di~ Zitierung ,,Abs. 1 und 2". 

7. Im § 13 Abs. 1 wird die Wortfolge "Dem 
Beamten, der sich im dauernden Ruhestand befin­
det," durch die Wortfolge "Dem Beamten, dessen 
Ruhestand voraussichtlich dauernd ist," ersetzt. 

8. Die Überschrift des Unterabschnittes Ades 
Abschnittes III, die Überschrift des § 14 und der 
§ 14 lauten: 

"VERSORGUNGSBEZUG DES ÜBERLEBEN­
DEN EHEGATTEN 

Anspruch auf Witwen- und Witwerversorgungs­
genuß 

§ 14. (1) Dem überlebenden Ehegatten eines 
Beamten gebührt ein monatlicher Versorgungsge­
nuß, wenn der Beamte am Sterbetag Anspruch. auf 
Ruhegenuß gehabt hat oder im Fall der mit Ablauf 
dieses Tages erfolgten Versetzung in den Ruhe­
stand gehabt hätte. 

(2) Der überlebende Ehegatte hat keinen 
Anspruch auf Versorgungsgenuß, wenn er am Ster­
betag des Beamten das 35. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat. Dies gilt nicht, wenn 

1. der Beamte an den Folgen eines Dienstunfal­
les oder einer Berufskrankheit gestorben ist, 

2. die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat, 
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3. aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist oder 
hervbrgeht, 

4. durch die Eheschließung ein Kind legitimiert 
worden ist oder 

5. am Sterbetag des Beamten dem Haushalt des 
überlebenden Ehegatten ein anderes als in der 
Z 3 oder 4 genanntes Kind des verstorbenen ' 
Beamten angehört, das Anspruch auf Waisen­
versorgungsgenuß hat. 

(3) Der überlebende Ehegatte hat ferner keinen 
Anspruch auf Versorgungsgenuß, wenn die Ehe 
erst während des Ruhestandes des Beamten 
geschlossen worden ist. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ehe mindestens drei Jahre gedauert und 
der Altersunterschied der Ehegatten nicht 
mehr als 20 Jahre betragen hat oder die Ehe 
mindestens fünf Jahre gedauert und der 
Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr, 
als 25 Jahre betragen hat oder die Ehe minde­
stens zehn Jahre gedauert und der Altersun­
terschied der Ehegatten mehr als 25 Jahre 
betragen hat, 

2. der Beamte nach der Eheschließung wieder in 
den Dienststand aufgenommen worden ist, 

3. aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist oder 
hervorgeht, 

4. durch die Eheschließung ein Kind legitimiert 
worden ist oder 

5. am Sterbetag des Beamten dem Haushalt des 
überlebenden Ehegatten ein anderes als in der 
Z 3 oder 4 genanntes Kind des verstorbenen 
Beamten angehört, das Anspruch auf Waisen­
versorgungsgenuß hat. 

( 4 ) Hat sich der Beamte mit seinem früheren 
Ehegatten wieder verehelicht, so sind bei der 
Berechnung der Ehedauer die einzelnen Ehezeiten 
zusammenzuzählen. 

(5) Der Versorgungsgenuß und die nach diesem 
Bundesgesetz gebührenden Zulagen bilden zusam­
men den Versorgungsbezug." 

9. Die Überschrift des § 15 und; der § 15 Abs. 1 
lauten: 

"Ausmaß des Witwen- und des Witwerversor­
gungsgenusses 

§ 15., (1) Der Witwen-' und Witwerversorgungs­
genuß betragen 60 vH des Ruhegenusses, der der 
ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit des Beamten 
und der von ihm im Zeitpun~t seines Ausscheidens 
aus' dem Dienststand erreichten besoldungsrechtli­
chen Stellung entspricht, mindestens aber 42 vH 
der Ruhegenußbemessungsgrundlage nach § 4 
Abs. 2. Die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 und 3 gel­
ten sinngemäß." 

10. Im § 16 Abs. 1 wird die Zitierung ,,§ 14 
Abs.2 lit. b oder Abs. 3" durch die Zitierung ,,§ 14 
Abs. 2 oder 3" ersetzt. 

11. §)7 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Ein Stiefkind hat nur dann Anspruch auf W aisen­
versorgungsgenuß, wenn es am Sterbetag des 
Beamten bei der Bemessung der Haushaltszulage 
zu berücksichtigen gewesen ist." 

,12. § 17 Abs. 4 entfällt. Die Abs. 5 bis 8 werden 
als Abs. 4 bis 7 bezeichnet. 

. 13. § 17 Abs. 5 lit. c lautet: 
"c) die Barbezüge, die Verpflegung, die Abfin-. 

dung für die Verpflegung, der Familienunter­
halt, die Wohnkostenbeihilfe und die Ent­
schädigung bei Übungen nach dem Heeres­
gebührengesetz 1985, BGBI. Nr. 87, Geldlei­
stungen nach § 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes 
über die Entsendung von Angehörigen d9s 
Bundesheeres zur Hilfeleistung in das Aus­
land, BGBl. Nr. 233/1965, sowie die Barbe­
züge, der Familienunterhalt und die Wohn­
kostenbeihilfe nach dem Zivildienstgesetz." 

14. Die Überschrift des § 19 und der § 19 lauten: 

"Versorgungsbezug des früheren Ehegatten 

§ 19. (1) Die Bestimmungen über delJ. Versor­
gungsanspruch des überlebenden Ehegatten und 
über das Ausmaß der Versorgung des überlebenden 
Ehegatten -ausgenommen die Bestimmungen der 
§§ 21 Abs. 3 bis 6 und 24 - gelten, soweit im fol- -
genden nichts anderes bestimmt ist, sin,ngemäß für 
den früheren Ehegatten des verstorbenen Beamten, 
wenn dieser zur Zeit seines Todes auf Grund eines 
gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen Verglei­
ches oder einer vor der Auflösung oder Nichtiger­
klärung der Ehe schriftlich eingegangenen Ver­
pflichtung für den Lebensunterhalt seines früheren 
Ehegatten aufzukommen oder dazu beizutragen 
hatte. 

(2) Der Versorgungsgenuß gebührt dem frühe­
ren Ehegatten nur auf Antrag. Er fällt, wenn der 
Antrag binnen drei Monaten nach dem Tod des 
Beamten gestellt wird, mit dem auf den Sterbetag 
folgenden Monatsersten an. In allen übrigen Fällen 
gebührt der Versorgungsgenuß von dem der Ein­
bringung des Antrages folgenden Monatsersten an; 
wird der Antrag an einem Monatsersten gestellt, so 
gebührt der Versorgungsgenuß von diesem Tag an. 

(3) Hat der frühere Ehegatte gegen den verstor­
benen Beamten nur einen befristeten Anspruch auf 
Unterhaltsleistungen gehabt, so besteht der Versor­
gungsanspr\lch längstens bis zum Ablauf der Frist. 

(4) Der Versorgungsbezug - ausgenommen die 
Ergänzungszulage und die Hilflosenzulage - darl 
die Unterhaltsleistung nicht übersteigen, auf die der 
frühere Ehegatte gegen den verstorbenen Beamten 
an dessen Sterbetag Anspruch gehabt hat. Dies gilt 
jedoch nicht, wenn 

a) das auf Scheidung lautende Urteil den Aus­
spruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes ent­
hält; 
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b) die Ehe mindestens 15 Jahre gedauert und 
c) der frühere Ehegatte im Zeitpunkt des Ein­

trittes der Rechtskraft des Scheidungsurteiles 
das 40. Lebensjahr vollendet hat. Diese Vor­
aussetzung entfällt, wenn 
1. der frühere Ehegatte seit dem Zeitpunkt 

des Eintrittes der Rechtskraft des Schei­
dungsurteiles erwerbsunfähig ist oder 

2. aus der geschiedenen Ehe ein Kind her­
vorgegangen oder durch diese Ehe ein 
Kind legitimiert worden ist oder die Ehe­
gatten gemeinsam ein Wahlkind ange­
nommen haben und das Kind am Sterbe­
tag des Beamten dem Haushalt des frühe­
ren Ehegatten angehört und Anspruch auf 
Waisenversorgungsgenuß hat; das Erfor­
dernisder Haushaltszugehörigkeit entfällt 
bei nachgeborenen Kindern. 

(5) Der Versorgungsgenuß des überlebenden 
Ehegatten und der Versorgungsgenuß des früheren 
Ehegatten dürfen zusammen 120 vH des Ruhege­
nusses nicht übersteigen, auf den der verstorbene 
Beamte Anspruch gehabt hatte. Der Versorgungs­
geriuß des früheren Ehegatten ist erforderlichen­
falls entsprech~nd zu kürzen. Versorgungsgenüsse 
mehrerer früherer Ehegatten sind im gleichen Ver­
hältnis zu kürzen. Ist kein anspruchsberechtigter 
überlebender Ehegatte vorhanden, dann ist der 
Versorgungsgenuß des früheren Ehegatten so zu 
bemessen, als ob es nach dem Beamten einen 
anspruchsberechtigten überlebenden Ehegatten 
gäbe. 

(6) Eine Erhöhung der Unterhaltsleistungen im 
letzten Jahr vor dem Sterbetag des Beamten ist nur 
beachtlich, wenn sie entweder in einem rechtskräf­
tigen Urteil ausgesprochen oder schriftlich verein­
bart worden ist und wenn sie ihren Grund in einer 
Steigerung der Leistungsfähigkeit des Beamten 
oder in einer Steigerung der Bedürfnisse des frühe­
ren Ehegatten gehabt hat. 

(7) Unterhaltsleistungen, die die Erben des verc 

storbenen Beamten auf Grund gesetzlicher Ver­
pflichtungen dem früheren Ehegatten erbringen, 
sind auf den Versorgungs bezug des früheren Ehe­
gatten anzurechnen. 

(8) Erlischt der Anspruch des überlebenden Ehe­
gatten oder eines früheren Ehegatten auf Versor­
gungsgenuß, so ändert sich dadurch der Versor­
gungsbezug eines allenfalls noch verbleibenden frü­
heren Ehegatten nicht." 

15. Im § 20 Abs. 2 (letzter Satz), 4 und 6wird die 
Zitierung ,,§ 9 Abs. 1 oder 2" durch die Zitierung 
,,§ 9 Abs. 1" ersetzt, im Abs. 3 tritt an die Stelle der 
Zitierung ,,§ 9 Abs. 3" die2itierung ,,§ 9 Abs. 2". 

16. Die Überschrift des § 21 lautet: 

"Verlust des Anspruches auf Versorgungsgenuß, 
. Abfmdung des überlebenden Ehegatten bei Wieder­
verehelichung, Wiederaufleben des Versorgungsan­

spruches des überlebendep. Ehegatten" 

17. Im § 21 Abs. 1 enfällt die lit. a. Die lit. b bis d 
werden als lit. abis c bezeichnet. 

18. § 21 Abs. 2 bis 4 lautet: 

,,(2) Der Anspruch des überlebenden Ehegatten 
und des früheren Ehegatten erlischt außerdem 
durch Verehelichung. 

(3) Dem überlebenden Ehegatten des Beamten, 
der sich wiederverehelicht hat, gebührt eine Abfin­
dung in der Höhe des Siebzigfachen des Versor­
gungsbezuges, auf den er im Zeitpunkt der Schlie­
ßung der neuen Ehe Anspruch gehabt hat. Die 
Ergänzungszulage bleibt bei der Bemessung der 
Abfindung\außer Betracht. 

(4) Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehe­
gatten, qurch Scheidung oder durch Aufhebung 
aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig 
erklärt, so lebt beim Zutreffen der sonstigen V or­
aussetzungen der Versorgungs anspruch aus der 
früheren Ehe wieder auf, wenn 

a) die Ehe nicht aus dem alleinigen oder über­
wiegenden Verschulden der abfindungsbe­
rechtigten Person geschieden oder aufgeho­
ben worden ist oder 

b) bei Nichtigerklärung der Ehe die abfindurigs­
berechtigte Person als schuldlos anzusehen 
ist. " 

19. § 21 Abs. 6 lautet: 

,,( 6) Auf den Versorgungsbezug, der wieder auf­
gelebt ist, sind die Einkünfte (§ 17 Abs. 5 und 6) 
anzurechnen, die dem überlebenden Ehegatten auf 
Grund der aufgelösten oder für nichtig erklärten 
Ehe zufließen. Erhält der überlebende Ehegatte 
statt laufender Unterhaltsleistungen eine Kapitalab­
findung, so ist auf den monatlichen Versorgungsbe­
zug ein Zwölftel des Betrages anzurechnen, der 
sich bei der Annahme eines jährlichen Ertrages von 
4 vH des Abfindungskapitals ergeben würde. Geht 
das Abfindungskapital ohne vorsätzliches Verschul­
den des überlebenden Ehegatten unter, so entfällt 
die Anrechnung." 

20. Im § 22 Abs.2 wird der Ausdruck "die 
Witwe" durch den Ausdruck "den überlebenden 
Ehegatten" ersetzt. 

21. Die Überschrift des § 24 sowie § 24 Abs. 1 
und 2 lauten: 

,,Abfertigung des überlebenden Ehegatten und der 
Waise 

§ 24. (1) Dem überlebenden Ehegatten und der 
Waise eines im Dienststand verstorbenen Beamten 
gebührt eine Abfertigung, wenn sie keinen 
Anspruch auf Versorgungsgenuß haben. 

(2) Der überlebende Ehegatte hat keinen 
Anspruch auf Abfertigung, wenn für ihn ein 
Anspruch auf Witwen- oder Witwerversorgung aus 
einer früheren Ehe wieder auflebt." 
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22. Im § 24 Abs. 5 erster Satz wird der Ausdruck 
"der Witwe" durch den Ausdruck "des überleben­
den Ehegatten", im § 24 Abs. 6 der Ausdruck "die 
Witwe" durch den Ausdruck "den überlebenden 
Ehegatten" ersetzt. 

23. § 25 Abs. 2 erster Satz lautet: 

,,(2) Dem überlebenden Ehegatten, dessen Haus­
halt ein Kind des Beamten angehört, das nach den 
für die Beamten des Dienststandes geltenden V or­
schriften bei der Bemessung der Haushaltszulage 
zu berücksichtigen wäre, gebührt zum Witwen­
oder Witwerversorgungsgenuß die Haushaltszu­
lage, die dem Beamten gebühren würde, wenn er 
nicht gestorben wäre." 

24. Im § 25 Abs.4 wird der Ausdruck "die 
Witwe" durch den Ausdruck "der überlebende 
Ehegatte" ersetzt. 

25. Dem § 26 Abs. 1 wird folgender Satz ange-
fu~: ' 

"Das Erfordernis der AntragsteIlung entfällt, wenn 
die Voraussetzungen für den Anspruch auf Ergän­
zungszulage schon beim Anfall des Ruhe- oder 
Versorgungsgenusses erfüllt sind." 

26. Im § 26 Abs. 2 lit. bund c tritt an die Stelle 
der Zitierung ,,§ 17 Abs.6 und 7" die Zitierung 
,,§ 17 Abs. 5 und 6". 

27. § 26 Abs. 4 lit. c lautet: 
"c) Grund- und Elternrenten nach dem Opfer­

fürsorgegesetz, BGBI. Nr.183/1947, und 
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957, BGBI. Nr. 152, ein Drittel der Beschä­
digten- und Witwenrenten sowie die Eltern­
renten einschließlich einer allfälligen Zusatz­
rente nach dem Heeresversorgungsgesetz, 
BGBI. Nr. 27/1964," 

28. Die bisherige lit. c des § 26 Abs.4 wird als 
lit. d bezeichnet. 

29. § 26 Abs. 5 Z 2 lautet: 
,,2. Die Mindestsätze sind für den Beamten, den 

überlebenden Ehegatten, die Halbwaise, die 
Vollwaise und den früheren Ehegatten geson­
dert festzusetzen." 

30. § 26 Abs.6 lautet: 

,,(6) Einem Beamten, der Anspruch auf Ruhege­
nuß hat, gebührt die Ergänzungszulage nicht, wenn 
die Einkünfte (§ 17 Abs.5 und 6) des Ehegatten 
den für den Beamten maßgebenden Mindestsatz 
übersteigen. Die Ergänzungszulage gebührt außer­
dem nicht, wenn der Beamte bei der Berechnung 
des Mindestsatzes beim Ehegatten zu berücksichti­
gen ist." 

31. § 26 Abs. 8 lautet: 

,,(8) . Ist zur Entstehung des Anspruches auf 
Ergänzungszulage ein Antrag erforderlich, gebührt 
die Ergänzungszulage von dem der Einbringung 

des Antrages folgenden Monatsersten an; wird der 
Antrag an einem Monatsersten gestellt, so gebührt 
die Ergänzungszulage von diesem Tag an. Die 
Folge der verspäteten AntragsteIlung kann aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen mit Zustim­
mung des Bundesministeriums für Finanzen nach­
gesehen werden." 

32. § 27 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Hilflosenzulage beträgt, monatlich in 
der Stufe 

I ................................. 10vH, 
II .................................. 15vH, 

III ................................. 20vH 

des für Beamte des Dienststandes vorgesehenen 
Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V." 

33. § 27 Abs. 3 vorletZter und letzter Satz lautet: 

"Der Blindheit ist die praktische Blindheit gleichz~­
halten. Der Anspruch auf Hilflosenzulage der 
Stufe III besteht auch, wenn sich der Hilflose in 
Pflege einer Krankenanstalt (Heil- und Pflegean­
stalt) oder einer Siechenanstalt befindet und weder 
ein Träger der gesetzlichen Sozialv:ersicherung 
noch eine Gebietskörperschaft für die Verpflegs­
kosten der allgemeinen Gebührenklasse auf­
kommt." 

34. § 27 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Hilflosenzulage ruht während des Auf­
enthaltes in einer Krankenanstalt (Heil- und Pfle­
geanstalt) oder Siechenanstalt, wenn ein Träger der 
gesetzlichen Sozialversicherung--oder eine Gebiets­
körperschaft für die Verpflegskosten der allgemei­
nen Gebührenklasse aufkommt. Das Ruhen dauert 
vom Ersten des zweiten Monates, der auf den 
Beginn der Anstaltspflege folgt, bis zum Letzten 
des Monates, der der Beendigung der Anstalts­
pflege vorausgeht." 

35. Im § 27 Abs. 5 letzter Satz entfällt die Wort­
folge "wegen Blindheit oder praktischer Blindheit". 

36. § 27 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Sind die Voraussetzungen für den Anspruch 
auf Hilflosenzulage schon beim Anfall· des Ruhe­
oder Versorgungsgenusses erfüllt,. so gebührt die 
Hilflosenzulage vom gleichen Zeitpunkt an wie der 
Ruhe- oder Versorgungsgenuß, wenn der Antrag 
binnen drei Monaten nach dem Anfall des Ruhe­
oder Versorgungsgenusses gestellt wird. In allen 
sonstigen Fällen gebührt die Hilflosenzulage von 
dem der Einbringung des Antrages folgenden 
Monatsersten an. Im übrigen gelten die Bestim­
mungen des § 26 Abs. 8 sinngemäß." 

37. Im § 29 Abs.4 entfällt der Ausdruck "auf 
Antrag". 

38. § 29 Abs. 5 letzter Satz lautet: 

"Das gleiche gilt für die Gewährung einer Geldaus­
hilfe, die für sich allein oder zusammen mit den im 
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selben Kalenderjahr gewährten Geldaushilfen die 
Hälfte des für Beamte des Dienststandes vorgese­
henen Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienst­
klasse V übersteigt." 

39. § 35 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der Anspruchsberechtigte, der' seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Aus­
land hat, muß alljährlich bis längstens 1. März eine 

, amtliche Lebensbestätigung nach dem Stand vpm 
1. Jänner desselben Jahres und, wenn er die Haus­
haltszulage bezieht, eine amtliche Bestätigung über 
seinen Familienstand, der Ruhegenußempfänger 
auch den Nachweis über den ungeänderten Besitz 
der österreichischen Staatsbürgerschaft der Dienst­
behörde vorlegen. Der überlebende Ehegatte und 
der frühere· Ehegatte, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, müs­
sen außerdem alljährlich bis zu demselben Zeit­
punkt eine amtliche Bestätigung darüber beibrin­
gen, daß sie nicht wieder geheiratet haben." 

40. § 40 a Abs. 1 lautet: 

,,(1) Bezieht der Beamte oder der überlebende 
Ehegatte aus einer gleichzeitig ausgeübten 
Erwerbstätigkeit ein Erwerbseinkommen, so ruht 
der Ruhe- oder Versorgungsbezug bis zum Betrag 
des halben Anfangsgehaltes der Verwendungs­
gruppe E insoweit, als das für den Kalendermonat 
gebührende Erwerbseinkommen des Beamten 
50 vH, das des überlebenden Ehegatten 75 vH des 
Anfangsgehaltes der Verwendungsgruppe E über­
steigt. Das Ruhen tritt überdies höchstens in dem 
Ausmaß ein, in dem die Summe aus Ruhe- oder 
Versorgungsbezug· und Erwerbseinkommen beim 
Beamten 100 vH und beim überlebenden Ehegatten 
150 vH des Anfangsgehaltes der Verwendungs­
gruppe E übersteigt." 

41. Im § 40 a Abs. 2 wird der Ausdruck "der 
Witwe" durch den Ausdruck "dem überlebenden 
Ehegatten" ersetzt. 

42. Im § 40 a Abs.4 tritt an die Stelle des Aus­
druckes "Witwenversorgungsbezug" der Ausdruck 
"Witwen- oder Witwerversorgungsbezug". 

43. § 40 a Abs. 6 dritter Satz lautet: 

"Ist innerhalb eines Kalenderjahres das Entgelt in 
jenen Kalendermonaten, in denen Anspruch auf 
Ruhe-(V ersorgungs-)bezug bestanden hat, nicht 
gleich hoch oder der Anspruchsberechtigte nicht 
ständig beschäftigt gewesen, so ist auf seinen 
Antrag, wenn es für ihn günstiger ist, das im 
Durchschnitt auf die genannten Kalendermonate 
entfallende Entgelt als monatliches Erwerbsein­
kommen anzusehen." 

44. Im § 40 a Abs. 7 tritt an die Stelle des Aus­
druckes ,,(die Witwe)" der Ausdruck ,,(der üb erle­
bendeEhegatte)" . 

45. Im § 46 Abs. 2 letzter Satz wird die Zitierung 
,,§ 14 Abs. 2 lit. b" durch die Zitierung ,,§ 14 
Abs. 2" ersetzt. 

46. Im § 46 Abs. 4 wird der Ausdruck "der Ehe­
frau" durch den Ausdruck "dem Ehegatten" und 
der Ausdruck "der früheren Ehefrau" durch den 
Ausdruck "des früheren Ehegatten" ersetzt. 

47. Im § 46 Abs. 6 erster Satz wird der Ausdruck 
"Der früheren Ehefrau" durch den Aus4ruck 
"Dem früheren Ehegatten" ersetzt. 

48. Die Überschrift des § 48 und der § 48 lauten: 

'"Versorgung der Halbwaise bei Abgängigkeit des 
überlebenden Ehegatten 

§ 48. Auf die Dauer der Abgängigkeit des überle­
benden Ehegatten eines Beamten ist die von ihm 
hinterlassene Halbwaise wie eine Vollwaise zu 
behandeln. " 

49. Im § 51 Abs. 4 erster Satz wird der Ausdruck 
"Der früheren Ehefrau" durch den Ausdruck 
"Dem früheren Ehegatten" ersetzt. 

50. § 56 Abs. 2 lit. blautet: 
"b) soweit als Ruhegenußvordienstzeit die Zeit 

der Erfüllung einer inländischen Zivil- oder 
Wehrdienstpflicht (§ 53 Abs. 2 lit. d) oder die 
Zeit eines Karenzurlaubes nach § 15 des 
Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl. Nr.221, 
angerechnet worden ist," 

51. Die bisherigen lit. bund c des § 56 Abs. 2 
werden als lit. c und d bezeichnet. 

52. Im § 56 Abs. 6 dritter Satz wird der Ausdruck 
"der Witwe" durch den Ausdruck "des überleben-
den Ehegatten" ersetzt. ' 

Artikel 11 

Übergangsbestimmungen, 

(1) Der Witwer hat nur dann Anspruch auf Wit­
werversorgungsgenuß, wenn seine Ehe nach dem 
31. Dezember 1980 durch den Tod des weiblichen 
Bea'mten aufgelöst worden ist. Der frühere Ehe­
mann hat nur dann einen Versorgungs anspruch, 
wenn seine Ehe mit dem weiblichen Beamten nach 
dem 30. Juni 1978 rechtskräftig geschieden, aufge­
hoben oder für nichtig erklärt worden und der 
weibliche Beamte nach dem 30. Juni 1983 gestor­
ben ist: 

(2) Die wiederkehrenden Leistungen, auf die der 
Witwer und der frühere Ehemann Anspruch haben, 
gebühren 

vom 1. März 1985 an zu einem Drittel, 

vom 1. Jänner 1989 an zu zwei Dritteln und 

vom 1. Jänner 1995 an im vollen Ausmaß. 

2 
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Ist der Witwer oder der frühere Ehemann erwerbs­
unfähig und bedürftig, so entfällt die Einschrän­
kung. 

(3) Die für den Witwer und -den früheren Ehe­
mann vorgesehenen wiederkehrenden Leistungen 
gebühren in den Fällen, in denen die Anspruchsvor­
aussetzungen nach dem 31. Dezember 1980 bezie­
hungsweise 30. Juni 1983 bis zum Inkrafttreten die­
ses Bundesgesetzes verwirklicht worden sind, nur 
auf Antrag. Sie fallen mit dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes an, wenn der 
Antrag binnen einem. Jahr nach dem Inkrafttreten 
gestellt wird. In allen übrigen Fällen gebühren sie 
von dem der Einbringung des Antrages folgenden 
Monatsersten an; wird der Antrag an einem 
Monatsersten gestellt, so gebühren sie von diesem 
Tag an. Mit der Erlangung des Anspruches auf 
Pensionsversorgung nach diesem Bundesgesetz 
erlischt ein außerordentlicher Versorgungsgenuß. 
Die nach diesem Zeitpunkt allenfalls noch ausge­
zahlten außerordentlichen Versorgungsgenüsse 
sind auf die nach diesem Bundesgesetz für die glei­
che Zeit gebührenden Leistungen anzurechnen. 

(4) Witwen, früheren Ehefrauen und Waisen, die 
bisher infolge der einschränkenden Bestimmungen 
der §§ 14 Abs. 2 lit. asowie 17 Abs. 1 letzter Satz 
und Abs. 4 keinen Anspruch auf Pensionsversor­
gung gehabt haben, gebühren auf Antrag Leistun­
gen nach diesem Bundesgesetz, sofern nicht für sie -
auf Grund eines nach § 311 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes geleisteten Überwei­
sungsbetrages ein Anspruch auf Witwenpension 
beziehungsweise Waisenpension nach sozialversi­
cherungsrechtlichen Vorschriften entstanden ist. 
Bezüglich des Beginnes der Pensionsversorgung, 
des Erlöschens und der Anrechnung eines außeror­
dentlichen Versorgungsgenusses gelten die Bestim­
mungen des Abs. 3 sinngemäß. Ist der Witwe oder 
der Waise eine Abfertigung geleistet worden, so hat 
sie erst dann Anspruch auf Witwen- beziehungs­
weise Waisenversorgungsgenuß, wenn seit dem 
Tod des Beamten die Anzahl von Monaten verstri­
chen ist, die dem Vielfachen der Bemessungsgrund­
lage entsprechen, das der Bemessung der Abferti­
gung zugrunde gelegt worden ist. 

(5) Die im § 56 Abs. 2 lit. b in der Fassung aes 
Art. I Z 50 dieses Bundesgesetzes vorgesehene 
Befreiung von der Entrichtung eines besonderen 
Pensionsbeitrages für die Zeit der Erfüllung einer 
inländischen Zivil- oder Wehrdienstpflicht und für 
die Zeit eines Karenzurlaubes nach § 15 des Mut­
terschutzgesetzes 1979 gilt nur in den Fällen, in 
denen das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis 
zum Bund nach dem 28. Februar 1985 begründet 
wird. 

ArtikelIlI-

Das N ebengebührenzulagengesetz, BGBI. 
Nr.485/1971, in der Fassung der Bundesgesetze 

BGBI. Nr. 22/1973,10/1975,687/1976,668/1977, 
des Artikels XVI des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 656/1983 und des Artikels VII des Bundesge­
setzes BGBL Nr. 548/1984 wird wie folgt geändert: 

Im § 7 wird der Ausdruck "die Witwe" durch 
den Ausdruck "den überlebenden Ehegatten" 
ersetzt. 

Artikel IV 

Die Bundesforste-Dienstordnung, BGBL 
Nr. 20111969, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBL Nr. 549/1984, wird wie folgt geän­
dert: 

1. § 57 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Dieser Abschnitt regelt die Ansprüche der 
Bediensteten, ihrer überlebenden Ehegatten und 
Waisen auf zusätzliche Leistungen zu den Pensio­
nen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung." 

2. § 59 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Nach Maßgabe der Bestimmungen der 
§§ 60 bis 64 a gebühren folgende Leistungen: 

a) Zuschüsse zu den Pensionen aus der gesetzli­
chen Pensionsversicherung für den Bedien­
steten, den überlebenden Ehegatten und die 
Waisen; 

b) Todesfallbeitrag, Bestattungskostenbeitrag 
und Pflegekostenbeitrag; 

c) Sonderzahlungen; 
d) Abfindung für den wiederverehelichten über­

lebenden Ehegatten." 

3. § 60 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Dem überlebenden Ehegatten eines Bedien­
steten, dessen Anwartschaft auf Leistungen nach 
diesem Abschnitt nicht erloschen ist, gebührt ein 
Zu schuß, wenn er im Sinne der für Bundesbeamte 
geltenden pensionsrechtlichen Vorschriften versor­
gungsberechtigt ist." 

4. § 61 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,§ 61. (1) Der Zuschuß für den Bediensteten 
gebührt in der Höhe jenes Betrages, um den die 
Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung 
abzüglich eines allfälligen Ruhensbetrages und 
zuzüglich allfälliger Kinderzuschüsse hinter dem 
nach § 62 ermittelten Vergleichsruhegenuß zuzüg­
lich einer allfälligen Haushaltszulage, einer allfälli­
gen nach § 62 a ermittelten Nebengebührenzulage 
zum Verglc;ichsruhegenuß und einer allfälligen 
Teuerungszulage zurückbleibt. 

(2) Der Zuschuß für den überlebenden Ehegat~ 
ten gebührt in der Höhe jenes Betrages, um den die 
Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung 
abzüglich eines allfälligen Ruhensbetrages hinter 
dem nach § 62 ermittelten Vergleichsversorgungs­
genuß zuzüglich. einer allfälligen Haushaltszulage, 
einer allfälligen, nach § 62 a ermittelten Nebenge­
bührenzulage zum Vergleichsversorgungsgenuß 
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und einer allfälligen Teuerungszulage zurück­
bleibt." 

5. Dem § 61 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Pensionsleistungen aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung auf Grund einer freiwilligen 
Höherversicherung bleiben bei der Berechnung der 
Zuschüsse nach Abs. 1 bis 3 außer Betracht." 

6. Die Überschrift des § 64 a und der § 64 a lau­
ten: 

"Abfindung für den wiederverehelichten überleben­
den Ehegatten, Wiederaufleben des Versorgungsan­

spruches 

§ 64. a. Die für überlebende Ehegatten nach Bun­
des beamten geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
über die Abfindung bei Wiederverehelichung und 
das Wiederaufleben des Versorgungsanspruches 
sind sinngemäß anzuwenden." 

Artikel V 
Art. II Abs. 1 bis 3 ist auf den dem Witwer nach 

einer Bediensteten der Österreichischen Bundesfor­
ste gebührenden Zuschuß, Art. II Abs. 4 auf den 
der Witwe und den Waisen nach Bediensteten der 
Österreichischen Bundesforste gebührenden 
Zu schuß sinngemäß anzuwenden. 

Artikel VI 

Inkrafttreten und VoUziehung 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. März 1985 in 
Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist die Bundesregierung, in Angelegenheiten 
jedoch, die nur den Wirkungsbereich eines Bundes­
ministers betreffen, dieser Bundesminister betraut. 

667 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 38

www.parlament.gv.at



8 667 der Beilagen 

VORBLATI 

Problem: 

Das Pensionsgesetz 1965, das die Pensionsansprüche der Bundesbeamten, ihrer Hinterbliebenen und 
Angehörigen regeli~ sieht derzeit keinen Pensionsanspruch des Witwers und des früheren Ehemannes nach 
einem Beamten weiblichen Geschlechtes vor .. Oer Verfassungsgerichtshof hat daher die Vorschrift des § 14 
Abs. 1 des erwähnten Gesetzes, nach der nur der Witwe eines Beamten ein Versorgungsgenuß gebührt, 
.sowie die Bestimmungen des § 19 Abs. 1 und 4 des Pensionsgesetzes 1965, die nur für die frühere Ehefrau 
eines verstorbenen Beamten einen Versorgungsanspruch vorsehen, wegen Verletzung des Gleichheitssat­
zes als verfassungswidrig aufgehoben. 

Ziel: 

Schaffung eines Pensionsanspruches auch für den Witwer und den früheren Ehemann nach einem 
weiblichen Beamten. 

Inhalt: 

Zugunsten des Witwers und des früheren Ehemannes soll eine der Witwenversorgung bzw. der Ver­
sorgung der früheren Ehefrau entsprechende Regelung getroffen werden. Das volle Ausmaß der Versor­
gung sollen der Witwer und der frühere Ehemann in drei Etappen erreichen. - Die durch die Rechtspre­
chung des VfGH bedingte Notwendigkeit, einen Witwerversorgungsgenuß und einen Versorgungsgenuß 
~~r· den früheren Ehemann einzuführen, wird zum Anlaß genommen, auch .einige andere erforderliche 
Anderungen des PG 1965 vorzusehen. I 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten:. 

Die in Aussicht genommenen Änderungen des Pensionsgesetzes 1965 werden im Jahr 1985 voraus­
sichtlich einen Mehraufwand von etwa 19,4 Millionen Schilling verursachen. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Der Verfassungs gerichtshof hat mit Erkenntnis 
vom 14. März 1984, G 77/83-11, G 71184-7, den 
§ 19 Abs. 4 des Pensionsgesetzes 1965 und mit 
Erkenntnis vom 26. Juni 1984, G 102184-9, den 
§ 19 Abs. 1 des erwähnten Gesetzes als verfassungs­
widrig aufgehoben. Dies deshalb, weil die beiden 
angeführten Bestimmungen insofern gegen das 
Gleichheitsgebot verstoßen, als nach ihnen zwar 
der früheren Ehefrau eines Beamten, nicht aber -
bei sonst völlig gleichen Verhältnissen - dem frü­
heren Ehemann eines Beamten weiblichen 
Geschlechtes ein Versorgungsgenuß zukommt. Mit 
Erkenntnis des VfGH vom 4. Oktober 1984, 
G i03-105/84-6, ist schließlich auch § 14 Abs. 1 
PG 1965 aufgehoben worden. In den Entschei­
dungsgründen des angeführten Erkenntnisses hat 
der Gerichtshof zum Ausdruck gebracht, daß die 
im § 14 Abs. 1 PG 1965 enthaltene Differenzie­
rung, wonach der Witwe nach einem Beamten ein 
Anspruch auf Versorgungsgenuß zusteht, wogegen 
der Witwer nach einer Beamtin vom Bezug eines 
Versorgungsgenusses ausgeschlossen ist, nicht 
anders zu beurteilen sei als die dem § 1.9 Abs. 1 und 
4 PG 1965 zugrunde liegende ungleiche B'ehand­
lung der früheren Ehefrau eines Beamten und des 
früheren Ehemannes einer Beamtin. Die Aufhe­
bung der drei Bestimmungen ist mit Ablauf des 
28. Feber1985 in Kraft getreten. 

Aus den dargelegten Gründen ist es erforderlich, 
für den Witwer und für den früheren Ehemann 
eines weiblichen Beamten einen Versorgungsan­
spruch vorzusehen. Mit Rücksicht auf den vom . 
VfGH für das Inkrafttreten der Aufhebung des 
§ 14 Abs. 1 und des § 19 Abs. 1 und 4 PG 1965 fest­
gesetzten Termin müssen' die diesbezüglichen 
Bestimmungen mit 1. März 1985 wirksam werden. 

Die durch die Rechtsprechung des VfGH 
bedingte Notwendigkeit, das Pensionsgesetz 1965 
z1,l novellieren, wird dazu benützt, auch andere 
erforderliche Änderungen dieses Gesetzes vorzuse­
hen. 

Bezüglich der Einzelheiten wird auf den "Beson­
deren Teil" der Erläuterungen verwiesen. 

11. Besonderer Teil 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
ist folgendes zu bemerken: 

Zu Art. I Z I, 2, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21,22, 23, 
24, 29, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 
Art. II Abs. 1 und 2 sowie zu Art. III (§ 1 Abs. 3, 4 
und 6, §§ 14 Ulild 15 Abs, 1, § 19, § 21 Abs.2 bis 4 
und 6, §§ 22 Abs. 2, 24 Abs. 1, 2 und 5, 25 Abs. 2 
und 4, 26 Abs. 5 Z 2 und. 6, 40 a Abs. 1, 2, 4, 6 und 
7, 46 Abs. 4 ulld 6, 48, 51 Abs. 4 sowie 56 Abs. 6): 

Wie bereits im ,,Allgemeinen Teil" der Erläute­
rungen dargelegt worden ist, soll im Hinblick auf 
die erwähnte Rechtsprechung des Verfassungsge­
richtshofes für den Witwer und den' früheren Ehe­
mann eines weiblichen Beamten ein Pensionsan­
spruch geschaffen werden. Dieser Pensionsan­
spruch soll dem der Witwe bzw.dem der früheren 
Ehefrau entsprechen. und in drei EJappen wirksam 
werden. . 

Die Schaffung eines Pensionsanspruches für den 
Witwer nach (:inem weiblichen Beamten setzt vor­
aus, daß auch der Ehemann gegenüber der Ehefrau 
grundsätzlich Anspruch auf Unterhalt hat. Eine 
wechselseitige Unterhaltsverpflichtung der Ehegat­
ten besteht auf Grund des § 94 ABGB idF des Art. I 
Z 1 des BG BGBI. Nr.41211975. Die angeführte 
Bestimmung ist mit 1. Jänner 1976 in Kraft getre­
ten. Die Gleichstellung von Mann und Frau in 
bezug auf die Unterhaltspflicht geschiedener Ehe­
gatten hat der Gesetzgeber durch Artikel 11 des 
Bundesgesetze·s über Änderungen des Ehegatten­
erbrechts, des Ehegüterrechts und des Eheschei­
dungsrechts, BGBI. Nr. 280/1978, mit Wirkung 
vom 1. Juli 1978 vorgenommen. Nach der Recht-
sprechung des Verfassungsgerichtshofes (Erkennt­
nis vom 14. März 1984, G 77/83 und G 71184) ist 
der Gesetzgeber des Pensionsrechts für Beamte 
nicht gehalten, den erwähnten zivilrechtlichen 
Änderungen sogleich Rechnung zu tragen, er muß 
aber seine Regelungen den geänderten Verhältnis­
sen allmählich anpassen, und zwar innerhalb eines 
Zeitraumes, der keinesfalls fünf Jahre übersteigen 
darf. Aus dit:sem Grunde und unter besonderer 
Berücksichtigung der angespannten Lage des Bun­
deshaushaltes ist nur für jene Witwer nach weibli­
chen Beamten ein Versorgungs anspruch vorgese-
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hen, die die Witwereigenschaft riach dem 
31. Dezember 1980 erlangt haben. Entsprechendes 
gilt hinsichtlich des Stichtages 30. Juni 1983 für frü­
here Ehemänner verstorbener weiblicher Beamter. 

Nach der vorgesehenen Etappenregelung gebüh­
ren die wiederkehrenden Leistungen, auf die der 
Witwer und der· frühere Ehemann Anspruch haben, 
vom 1. März 1985 an zu einem Drittel, vom 1. Jän­
ner 1989 an zu zwei Dritteln und vom 1. Jänner 
1995 an im vollen Ausmaß. Diese Einschränkung 
soll dann entfallen, wenn der Witwer oder der frü­
here Ehemann erwerbsunfähig und bedürftig sind. 
Etappenregelung und Ausnahmeregelung lehnen 
sich an jene des Art. V Abs. 1 der 40. Novelle zum 
ASVG, BGBL Nr.484/1984, bzw. des Art. 11 
Abs. 9 der 36. Novelle zum ASVG, BGBL 
Nr. 28211981, an. 

Um den persönlichen Geltungsbereich des Pen­
sionsgesetzes 1965 auf den Witwer und den frühe­
ren Ehemann auszudehnen, ist in Aussicht genom­
men, zunächst in den Begriffsbestimmungen des § 1 
Abs.·3,4 und 6 den Ausdruck "Witwe" durch den 
Ausdruck "überlebender Ehegatte" und den Aus­
druck "frühere Ehefrau" durch den Ausdruck "frü­
herer Ehegatte" zu ersetzen. Der Ausdruck "über­
lebender Ehegatte" bezeichnet söwohl die Witwe 
als auch den Witwer, früherer Ehegatte ist sowohl 
die frühere Ehefrau als auch der frühere Ehemann. 
Der Versorgungs anspruch soll für den Witwer und 
den früheren Ehemann gesetzestechnisch auf die 
Weise geschaffen werden, daß in allen Bestimmun­
gen des Pensionsgesetzes 1965, die derzeit Leistun­
gen für die Witwe oder die frühere Ehefrau vorse­
hen oder bisher vorgesehen haben, an die Stelle des 
Ausdruckes "Witwe" der Ausdruck "überlebender 
Ehegatte" bzw. an die Stelle des Ausdruckes "frü­
here Ehefrau" der Ausdruck "früherer Ehegatte" 
tritt. 

Im übrigen wird bezüglich des Umstandes, daß 
die Versorgung des Witwers und des früheren Ehe­
mannes ganz nach dem Vorbild der Witwenversor­
gung bzw. der Versorgung der früheren Ehefrau 
gestaltet werden soll, auf die Bestimmungen der 
§§ 258 und 264 ASVG idF des Art. I Z 14 und 17 
der 36. Novelle Zum ASVG, BGBL Nr.28211981, 
hingewiesen. 

Zu Art. I Z 3 (§ 5 Abs. ~ zweiter Satz): 

Die Beamten, die nach § 11 des Wehrgesetzes 
1978, BGBL Nr. 150, zur Ausübung einer Unterof­
fiziersfunktion herangezogen werden, unterliegen 
nach § 1 des Heeresdisziplinargesetzes idF des BG 
BGBL Nr. 369/1975 denselben disziplinarrechtli­
chen Bestimmungen wie die Berufsoffiziere. Sie sol­
len daher in die Regelung des § 5 Abs. 4 einbezo­
gen werden. 

Zu Art. I Z 4, 5, 6 und 15 (§§ 9 und 20 Abs. 2, 3, 4 
und 6): 

Die Auslegung des Ausdruckes "andere schwere 
Krankheit" im § 9 Abs. 1 lit. c PG 1965 hat vielfach 
Schwierigkeiten bereitet. Das Bundesministerium 
für Finanzen hat jedoch stets die Auffassung vertre­
ten, daß grundSätzlich jede Krankheit als "schwer" 
anzuerkennen . sei, die den Beamten "zu einem 
zumutbaren Erwerb unfähig" macht. Diese -
zweifellos sachlich begründete - Auslegung der in . 
Rede stehenden Vorschrift macht die Anführung 
bestimmter Ursachen der Unfähigkeit zu einem 
zumutbaren Erwerb überflüssig. Die lit. abis c im 
Abs. 1 des § 9 sollen daher entfallen, ebenso der 
Abs. 2 des genannten Paragraphen. 

Der Entfall des Abs. 2 bedingt eine Änderung 
der Zitierung im § 9 und im § 20 Abs. 2, 3, 4 und 6. 

Nach der geltenden Regelung des § 9 Abs. 1 PG 
1965 hat der Beamte, der die gesetzlichen Voraus­
setzungen erfüllt, Anspruch darauf, daß ihm seine 
oberste Dienstbehörde aus Anlaß derVersetzung in 
den Ruhestand einen Zeitraum von zehn Jahren zu 
seiner ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit zurech­
net, und zwar auch dann, wenn ihm - auch ohne 
Zurechnung - bereits ein Ruhegenuß im Ausmaß 
von 100 vH der Ruhegenußbemessungsgrundlage 
gebührt. Die oberste Dienstbehörde muß also auch 
bei Beamten; bei denen sich die Zurechnung von 
Jahren auf die Höhe des Ruhegenusses nicht aus­
wirkt, prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen 
für die· Zurechnung gegeben sind oder nicht. Sie 
hat somit auch hinsichtlich solcher Beamten eine 
Untersuchung durch einen Vertrauensarzt zu ver­
anlassen; von diesem ist ein Gutachten zu erstellen. 
Die in Rede stehende Regelung verursacht dem­
nach in den geschilderten Fällen unnötigen Verwal­
tungsaufwand und unnötige Kosten. Es ist daher in 
Aussicht genommen, den Anspruch auf Zurech­
n\.mg von Jahren auf jene Fälle zu beschränken~ in 
denen einRuhegenuß im Ausmaß von 100 vH der 
Ruhegenußbemessungsgrundlage noch nicht 
gebührt. 

Zu Art. I Z 7 (§ 13 Abs. 1): 

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBL 
Nr. 333, kennt den Begriff "dauernder Ruhestand" 
nicht mehr. Im § 13 Abs. 1 soll daher die Wortfolge 
"Dem Beamten, der sich im dauernden Ruhestand 
befindet," durch die Wortfolge "Dem Beamten, 
dessen Ruhestand voraussichtlich dauernd ist," 
ersetzt werden. "Voraussichtlich dauernd" ist der 
Ruhestand eines Beamten, der die im § 16 Abs. 1 
Z 1 BDG 1979 normierte Voraussetzung für die 
Wiederaufnahme in den Dienststand wahrschein­
lich nie mehr erfüllen wird, wie auch der Ruhe­
stand eines Beamten, dessen Wiederaufnahme in 
den Dienststand nach § 16 Abs. 2BDG 1979 unzu­
lässig ist. 
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Zu Art. I Z 8, 10, 12, 17, 26 und 45 (§§ 14 Abs. 2, 
16 Abs. 1, 17 Abs. 4, 21 Abs. 1, 26 Abs. 2 lit. bund 
c und 46 Abs. 2): 

Das Bundesministerium für Finanzen hat mit 
Schreiben vom 23. März 1984 das Bundesministe­
rium für Auswärtige Angelegenheiten um eine 
exakte Erhebung ersucht, in welchen Staaten Euro­
pas, in denen es ein dem österreichischen Beamten­
recht vergleichbares Dienstrecht gibt, der Besitz der 
einschlägigen Staatsbürgerschaft (Staatsangehörig­
keit) Voraussetzung für den Anspruch auf Hinter­
bliebenenversorgung (Witwenpension, Witwerpen­
sion, Waisenpension) ist und in welchen Staaten 
dies nicht der Fall ist. Nach dem Ergebnis der von 
den österreichischen Botschaften durchgeführten 
Erhebungen, das dem Bundesministerium für 
Finanzen vom Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten im September 1984 bekanntgege­
ben worden ist, ist der Anspruch auf Hinterbliebe­
nenversorgung in folgenden europäischen Staaten 
nicht vom Besitz der betreffenden Staatsbürger­
schaft (Staatsangehörigkeit) abhängig:. Belgien, 
Dänemark, Bundesrepublik Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Irland, 
Italien, Jugoslawien, Luxemburg, Niederlande, 
Norwegen, Portugal, Schweden und Schweiz. 
Lediglich in Spanien bildet der Besitz der spani­
schenStaatsangehörigkeit eine Voraussetzung für 
den Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung. 

Auf Grund dieses Erhebungsergebnisses und im 
Hinblick auf die fortschreitende Integration Euro­
pas soll auch nach dem Pensionsrecht der Bundes­
beamten der Besitz der österreichischen Staatsbür­
gerschaft nicht länger eine Voraussetzung für den 
Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung bilden, 
zumal dafür auch keine rechtliche Notwendigkeit 
besteht. Der Gesetzentwurf sieht daher den Entfall 
der Bestimmungen der §§ 14Abs. 2 lit. a, 17 Abs. 4 
und 21 Abs. 1 lit. a vor. 

Der Entfall des § 14 Abs. 2 lit. a erfordert eine 
Änderung der Zitierung in den §§ 16 Abs. 1 und 46 
Abs. 2 letzter Satz; der Entfall des § 17 Abs. 4 
macht es notwendig, die Zitierung im § 26 Abs. 2 
lit. bund c zu ändern. 

Zu Art. I Z 11 (§ 17 Abs. 1 letzter Satz): 

§ 17 Abs. 1 letzter Satz macht den Anspruch des 
Wahl- und des Stiefkindes auf Waisenversorgungs­
genuß von der Voraussetzung abhängig, daß diese 
Kinder am Sterbetag des Beamten bei der Bemes­
sung der Haushaltszulage zu berücksichtigen 
gewesen sind. Diese Einschränkung des Versor­
gungsanspruches ist, soweit sie für das Wahlkind 
besteht, nicht begründet. Es ist nämlich ein das gel­
tende Recht der Annahme an Kindesstatt (§§ 179 
bis 185 a ABGB) beherrschender Grundsatz, daß 
das künstliche Eltern- und KiIi.desverhältnis das 
natürliche möglichst nachahmen soll. Deswegen ist 
vorgesehen, die in Rede stehende Einschränkung 
hinsichtlich des Wahlkindes zu beseitigen. 

Zu Art. I Z 13 (§ 17 Abs. 5 lit. cl: 

Die Neufassungträgt dem Umstand Rechnung, 
daß das Wohnungsbeihilfengesetz, BGBl. 
Nr. 229/1951, und das Bundesgesetz über Ansprü­
che aus der Ableistung freiwilliger Waffenübungen, 
BGBl. ~r. 311/1960, außer Kraft getreten sind. 

Zu Art. I Z 25, 31, 36 (§ 26 Abs. 1 und 8 und § 27 
Abs.6): 

Die Ergänzungszulage gebührt nur auf Antrag. 
Sind die Anspruchsvoraussetzungen schon beim 
Anfall des Ruhe- oder Versorgungsgenusses erfüllt, 
muß nach der derzeitigen Rechtslage der Antrag 
binnen drei Monaten nach dem Anfall des Ruhe­
oder Versorgungsgenusses gestellt werden, damit 
die Ergänzungszulage vom gleichen Zeitpunkt an 
gebührt wie der Ruhe- oder Versorgungsgenuß. 
Insbesondere bC!i Waisen kommt es jedoch immer 
wieder vor, daß die für die AntragsteIlung vorgese­
hene Frist von drei Monaten nicht eingehalten wer­
den kann, weil die zur Feststellung des Anspruches 
auf Waisenversorgungsgenuß erforderliche Ermitt­
lung des maßgebenden Sachverhaltes sehr viel Zeit 
in Anspruch genommen hat. In diesen Fällen wird 
dann regelmäßig Nachsicht von der Folge der ver­
späteten Antragstellung erteilt (§ 26 Abs. 8 letzter 
Satz PG 1965). 

Aus den dargelegten Gründen ist in Aussicht 
genommen, in den Fällen vom Erfordernis der 
AntragsteIlung abzusehen, in denen die V orausset­
zungen für den An,spruch auf Ergänzungszulage 
schon beim Anfall des Ruhe- oder Versorgungsge­
nusses erfüllt sind. 

Die ins Auge gefaßte Regelung macht die vorge­
sehene Änderung der §§ 26 Abs. 8 und 27 Abs. 6 
notwendig. 

Zu Art. I Z 27 und 28 (§ 26 Abs. 4): 

Bei der Ermittlung des Nettoeinkommens, das 
für die Feststellung der Höhe einer Ausgleichszu­
lage mit maßgebend ist, bleiben gemäß § 292 Abs. 4 
lit. i ASVG nach dem ~iegsopferversorgungsge­
setz 1957, BGBl. Nr. 152, und dem Opferfürsorge­
gesetz, BGBl. Nr. 183/1947, gewährte Grund- und 
Elternrenten, ein Drittel der nach dem Heeresver­
sorgungsgesetz" BGBl. Nr. 27/1964, gewährten 
Beschädigten- und Witwenrenten sowie die Eltern­
renten einschließlich einer allfälligen Zusatzrente 
außer Betracht. Im Gegensatz dazu sind die ange­
führten Renten in das für die Ermittlung einer 
Ergänzungszulage nach § 26PG 1965 maßgebende 
monatliche Gesamteinkommen mit einzubeziehen. 
Dieser Umstand gibt immer wieder Anlaß zu Kri­
tik. Der Gesetz,entwurf sieht daher vor, die erwähn­
ten Renten in die im Abs. 4 des § 26 enthaltene 
Aufzählung jener Geldleistungen aufzunehmen, die 
für Zwecke der Ermittlung des monatlichen 
Gesamteinkommens nicht als Einkünfte gelten. 
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Zu Art. I Z 32 (§ 27 Abs. 2): 

Die im § 27 Abs. 2 PG 1965 festgesetzten 
Beträge der Hilflosenzulage der Stufen I, 11 und III 
haben infolge oftmaliger Anwendung der Valorisie­
rungsvorschrift des zweiten Satzes des § 27 Abs. 2 

. ihren Gegenwartsbezug völlig eingebüßt. Die Höhe 
der Hilflosenzulage soll daher in Prozenten des für 
Bea.mte des Dienststandes vorgesehenen Gehaltes 
der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V ausgedrückt 

. werden. Dadurch wird einerseits der Gegenwarts­
bezug wieder hergestellt, andererseits eine automa­
tische Valorisierung der Hilflosenzulage sicherge­
stellt.Die Hilflosenzulage erfährt auf diese Weise 
zwar eine geringfügige Erhöhung, doch hält sich 
die budgetäre Auswirkung dieser Erhöhung in· 
einem vertretbaren Ausmaß. In diesem Zusammen­
hang sei erwähnt, daß die Hilflosenzulagen infolge 
der Stufenregelung einen erheblich geringeren 
finanziellen Aufwand bedingen als der einheitliche 
Hilflosenzuschuß nach dem ASVG. Während näm­
lich die durchschnittliche Höhe der vom Bundesre­
chenamt gezahlten Hilflosenzulagen derzeit 
2 146 S beträgt, beläuft sich der Hilflosenzuschuß 
im Zuständigkeitsbereich der Pensionsversiche­
rungsanstalt der Angestellten durchschnittlich auf 
2 436 S. Die Hilflosenzuschüsse verursachen somit 
pro Bezieher im Durchschnitt einen um 290 S 
höheren finanziellen Aufwand als die Hilflosenzu­
lagen. 

Zu Art. I Z 33 und 34 (§ 27 Abs. 3 und 4): 

Die Vorschriften deS' § 27 Abs. 4, die unter 
bestimmten Voraussetzungen ein Ruhen der Hilflo­
senzulage während des Aufenthaltes des 
Anspruchsberechtigten in einer Kranken- oder Sie­
chenanstalt vorsieht, führt in Verbindung mit der 
Regelung des § 33, wonach für den einzelnen 
Anspruch auf monatlich wiederkehrende Geldlei­
·stungen die Verhältnisse am Monatsersten maßge­
bend und die erwähnten Geldleistungen unteilbar 
sind, dazu, daß der Anspruchsberechtigte die Hilf­
losenzulage auch für einen solchen Monat nicht 
erhält, an dessen Beginn er sich zwar noch in 
Anstaltspflege befunden, den er aber jedenfalls zum 
größten Teil etwa zu Hause verbracht hat. Ist am 
Ersten eines solchen Monates eine Sonderzahlung 
fällig, so gebührt in derartigen Fällen auch nicht 
der auf die Hilflosenzulage entfallende Teil der 
Sonderzahlung. All das wird von den Betroffenen 
- nicht zu Unrecht - als Härte empfunden. 
Durch die Neufassung des § 27 Abs.4 soll dem 
Auftreten der geschilderten Härten begegnet wer­
den. 

Die Neugestaltung der Regelung des § 27 Abs. 4 
macht es erforderlich, den letzten Satz des § 27 
Abs. 3 durch den Zusatz zu ergänzen: "und weder 
ein Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 
noch eine Gebietskörperschaft für die Verpflegsko­
sten der allgemeinen Gebührenklasse aufkommt." 
Andernfalls hätte der Hilflose, dem sonst die Hilf-

losenzulage der Stufe I oder 11 gebührt, während 
des ersten vollen Monates seines Aufenthaltes in 
einer Krankenanstalt Anspruch auf die Hilflosen~ 
zulage der Stufe 111, obgleich er selbst die Ver­
pflegskosten der allgemeinen Gebührenklasse nicht 
zu tragen hat. Das wäre zweifellos eine sachlich 
nicht begründete Begünstigung. 

Im vorletzten Satz des § 27 Abs. 3. wird die 
Fügung "in der Regel" gebraucht, ohne daß das 
Pensionsgesetz 1965 eine Regel dafür aufstellt, 
nach welchen Kriterien zwischen den der Blindheit 
gleichzuhaltenden und den ihr nicht gleichzuhal­
tenden Zuständen der praktischen Blindheit unter­
schieden werden soll. Dem Ausdruck "in der 
Regel" mangelt es daher an dem Erfordernis der 
inhaltlichen Bestimmtheit. Daraus folgt, daß dieser 
Ausdruck verfassungsrechtlich bedenklich ist. Er 
soll daher entfallen. 

Zu Art. I Z 35 (§ 27 Abs. 5 letzter Satz): 

In den Bundesländern gibt es auf Grund landes­
gesetzlicher Vorschriften im Bereich der Sozialhilfe 
die Rechtseinrichtung des Pflegegeldes oder der 
Pflegebeihilfe. Eine derartige Leistung ist für Per­
sonen vorgesehen, die wegen eines anderen Leidens 
oder Gebrechens als der Funktionsstörung des Seh­
organes pflegebedürftig sind. Auf Grund der 
Bestimmung des § 27 Abs. 5 PG 1965 ist das Pflege­
geld (die Pflegebeihilfe) derzeit auf die Hilflosen­
zulage anzurechnen. Da für das Pflegegeld (die 
Pflegebeihilfe) - wie übrigens für alle Fürsorgelei­
stungen (Leistungen der Sozialhilfe) - das Subsi­
diaritätsprinzip gilt, ist die erwähnte Anrechnungs­
regelung des § 27 Abs. 5 PG 1965 nicht nur über­
flüssig, sie hat unter Umständen auch völlig unbe­
friedigende Auswirkungen. Insbesondere seitens 
des Amtes der Niederösterreichischen Landesregie­
rung ist daher schon mehrmals angeregt worden, 
die Vorschrift des § 27 Abs. 5 PG 1965 in dem 
Sinne zu novellieren, daß das Pflegegeld (die Pfle­
·gebeihilfe) auf die Hilflosenzulage nicht anzurech­
nen ist. Diesem Zweck soll die im Art. I Z 35 vorge­
sehene Maßnahme dienen. 

Zu Art. I Z 37 (§ 29 Abs. 4): 

Infolge des geltenden Antragsprinzips ist es der 
Pensionsbehörde derzeit nicht möglich, gegebenen­
falls eine Geldaushilfe auch von Amts wegen zu 
geWähren. Dies ist ein Mangel, der durch den Ent­
fall des Erfordernisses der Antragstellung behoben 
werden soll. 

Zu Art. I Z 38 (§ 29 Abs. 5 letzter Satz): 

Mit Rücksicht auf die Geldwertminderung seit 
dem Inkrafttreten des Pensionsgesetzes 1965 
(1. Jänner 1966) und im Interesse einer einfachen, 
wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung 
soll die Zustimmung des BMF zur Gewährung 
einer Geldaushilfe erst erforderlich sein, wenn die 
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Geldaushilfe für sich allein oder zusammen mit den 
im selben Kalenderjahr gewährten Geldaushilfen 
die Hälfte des für Beamte des Dienststandes vorge­
sehenen Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienst­
klasse V übersteigt. 

Zu Art. I Z 39 (§ 35 Abs. 5): 

Die Neufassung trägt dem Umstand Rechnung, 
daß in Zukunft der Besitz . der österreichischen 
Staatsbürgerschaft keine Voraussetzung für den 
Anspruch auf Versorgungsgenuß ist. 

Zu Art. I Z 50 und 51 sowie zu Art. 11 Abs. 5 (§ 56 
Abs.2): 

Zeiten, in denen auf Grund der Bestimmungen 
des Wehrgesetzes 1978 Präsenzdienst oder auf 
Grund der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes 
Zivildienst geleistet wird, gelten nach dem Sozial­
versicherungsrecht als Ersatzzeiten, wenn vor oder 
nach der Zeit des Präsenz- oder Zivildienstes eine 
Pflichtversicherung bestanden hat (vgl. § 227 Z 7 
und 8 ASVG). Im Falle der Aufnahme des Versi­
cherten in ein pensionsversicherungsfreies 
(= öffentlich-rechtliches) Dienstverhältnis und der 
Anrechnung der - sozialversicherungsrechtlich als 
Ersatzzeit geltenden - Zeit des Präsenz- oder 
Zivildienstes als Ruhegenußvordienstzeit wird vom 
Versicherungsträger ein Überweisungsbetrag in der 
Höhe von je 1 vH der Berechnungsgrundlage für 
jeden Ersatzmonat geleistet (§ 308 ASVG). Liegen 
jedoch keine Versicherungszeiten vor und schließt 
der Beamte die Anrechnung der Zeit des Präsenz­
oder Zivildienstes als Ruhegenußvordienstzeit nicht 
aus (§ 54 Abs. 3 PG 1965), hat er für jeden vollen 
Monat dieser Zeit einen besonderen Pensionsbei­
trag in der Höhe von 9 vH der Bemessungsgrund­
lage zu leisten (§ 56 Abs. 1 und 3 PG 1965). Diese 
Rechtslage ist unbefriedigend. Es ist daher in Aus­
sicht genommen, die Zeit der Erfüllung einer inlän­
dischen Zivil- oder Wehrdienstpflicht in den Kata­
log jener Ruhegemißvordienstzeiten aufzunehmen, 
für die kein besonderer Pensionsbeitrag zu entrich­
ten ist. In den erwähnten Katalog soll auch die Zeit 
eines Karenzurlaubes nach § 15 des Mutterschutz­
gesetzes 1979 aufgenommen werden. (V gl. in die­
sem Zusammenhang die Bestimmungen des § 22 
Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956.) . 

Die ins Auge gefaßte Regelung soll nur in den 
Fällen gelten, in denen das öffentlich-rechtliche 
Dienstverhältnis zum Bund nach dem 28. Februar 
1985 begründet wird .. 

Zu Art. 11 Abs. 3 und 4: 

Witwen, frühere Ehefrauen und Waisen haben 
derzeit dann keinen Anspruch auf Pensionsversor­
gung, wenn sie am Sterbetag des Beamten die öster­
reichische Staatsbürgerschaft nicht besessen haben. 
Ein Wahlkind ist außerdem vom Anspruch auf 
Waisenversorgung ausgeschlossen, wenn es am 

Sterbetag des Beamten bei der Bemessung der 
Haushaltszulage nicht zu berücksichtigen gewesen 
ist. Die diese Einschränkung normierenden Bestim­
mungen (§ 14 Abs. 2 lit. a, § 17 Abs. 1 letzter Satz 
und Abs. 4) sollen, wie bereits in den Erläuterungen 
zu Art. I Z 8, 11 und 12 ausgeführt worden ist, ent­
fallen. Von den Personen, die, bisher von diesen 
Bestimmungen betroffen worden sind, sollen 
jedoch nur diejenigen in den Genuß einer Pen­
sionsversorgung nach dem Pensionsgesetz 1965 
kommen, für die nicht auf Grund eines nach § 311 
ASVG geleisteten Überweisungsbetrages ein 
Anspruch auf '<;JVitwenpension bzw. Waisenpension 
nach sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften 
entstanden ist. Würde man nämlich auch die Hin­
terbliebenen nach Beamten, die auf Grund des nach. 
§ 311 ASVG geleisteten Überweisungsbetrages eine 
Pension aus dei: Pensionsversicherung erhalten, in 
den Kreis der nach dem Pensionsgesetz 1965 
Anspruchsberec:htigten einbeziehen, so ergäben 
sich dadurch den Überweisungsbetrag betreffende 
Fragen, für die sich kaum eine befriedigende 
Lösung finden ließe. ' 

Der Umstand, daß der Witwe oder der Waise 
eine Abfertigung (§ 24) gezahlt worden ist, soll sich 
auf den Zeitpunkt der Entstehung des Anspruches 
auf Witwen- bzw. Waisenversorgungsgenuß inso­
weit auswirken, als am 1. März 1985 oder an dem 
- mit Rücksicht auf den Zeitpunkt der Antragstel­
lung in Betracht kommenden - späteren Monats­
ersten die Anzahl der seit dem Tod des Beamten 
verstrichenen Monate hinter der Anzahl der 
Monatsbezüge zurückbleibt, aus denen sich die 
Abfertigung zu sammensetzt. 

Im übrigen sind die Bestimmungen des Art. II 
Abs. 3 und 4 dem § 63 nachgebildet. 

Zu Art. IV un~l V: 

. Abschnitt VII der Bundesforste-Dienstordnung 
regelt unter anderem den Anspruch der Bedienste­
ten der Österreichischen Bundesforste, ihrer Wit­
wen und Waisen auf einen Zuschuß zur Pension 
aus der gesetzJichen Pensionsversicherung. Nach 
den Bestimmungen des erwähnten Abschnittes 
gebührt der Witwe ein Zuschuß, wenn sie im Sinne 
der für Bundesbeamte geltenden pensionsrechtli­
chen Vorschriften versorgungsberechtigt ist. Für 
die Bemessung des der Witwe gebührenden 
Zuschusses ist ein Vergleichsversorgungsgenuß 
maßgebend, der grundsätzlich nach den für die 
Bundesbeamten jeweils geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen zu ermitteln ist. Wie sich aus diesen 
Darlegungen <:rgibt, ist die Pensionsversorgung der 
Witwen nach Bediensteten der Österreichischen 
Bundesforste sowohl hinsichtlich der Anspruchs­
voraussetzungen als auch hinsichtlich des Ausma­
ßes der im Pensionsgesetz 1965 geregelten Pen­
sionsversorgung der Witwen nach Bundesbeamten 
nachgebildet. Daraus ist abzuleiten, daß es - wie . 
im Geltung,sbereich des Pensionsgesetzes 1965 -
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so auch im Anwendungsbereich der Bundesforste­
Dienstordnung erforderlich ist, einen Pensionsan­
~pruch für den Witwer nach einer Bediensteten der 
Osterreichischen Bundesforste zu schaffen. Das soll 
durch die Bestimmungen der An. IV und V gesche­
hen. 

Überdies ist in Aussicht genommen, daß Pen­
sionsleistungen auf Grund einer freiwilligen 
Höherversicherung künftig bei der Berechnung des 
Zuschusses für den überlebenden Ehegatten und 
die Waisen ebenso außer Betracht bleiben wie 

bereits jetzt bei der Berechnung des dem Bedienste­
ten gebührenden Zuschusses (An. IV Z 5). 

Zu Art. VI: 

Wie bereits im Allgemeinen Teil der Erläuterun­
gen dargelegt, muß mit Rücksicht auf den vom 
VfGH für das Inkrafttreten der Aufhebung des 
§ 14 Abs. 1 und des § 19 Abs. 1 und 4 festgesetzten 
Termin die Neufassung dieser Bestimmungen mit 
1. März 1985 wirksam werden. Es sollen daher alle 
Bestimmungen des vorliegenden Gesetzentwurfes 
zu dem erwähnten Zeitpunkt in Kraft treten. 
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Textgegenüberstellung 

Bisherige Fassung Neue Fassung 

ABSCHNITT I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Pensionsansprüche der Bundesbeam- § 1. (1) unverändert. 
ten, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen. 

(2) Bundesbeamte im Sinn dieses Bundesgesetzes - im folgenden kurz 
"Beamte" genannt - sind die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum 
Bund stehenden Bediensteten mit Ausnahme der zeitverpflichteten Soldaten. 

(3) Hinterbliebene sind die Witwe, die Kinder und die frühere Ehefrau des 
verstorbenen Beamten. 

(4) Witwe ist die Frau, die mit dem Beamten im Zeitpunkt seines Todes durch 
das Band der, Ehe verbunden gewesen ist. 

(5) Kinder sind 
a) die ehelichen Kinder, 
b) die legitimierten Kinder, 
c) die Wahlkinder, 
d) die unehelichen Kinder und 
e) die Stiefkinder. 

(6) Frühere Ehefrau ist die Frau, deren Ehe mit dem Beamten für nichtig 
erklärt, aufgehoben oder geschieden worden ist. 

(7) Angehörige sind die Personen, die im Fall des Todes des Beamten Hinter­
bliebene wären. 

(8) Dieses Bundesgesetz ist auch auf Personen anzuwenden, die im § 1 des 
Pensionsüberleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 187/1949, angeführt und nicht schon 
durch die ~estimmung des Abs. 2 erlaßt sind, sowie auf deren Hinterbliebene 
und Angehörige, soweit diese nicht schon im § 1 lit. abis c des Pensionsüberlei­
tungsgesetzes aufgezählt sind. 

(9) Auf Personen, die. in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu 
Fonds, Stiftungen oder Anstalten stehen, die von Organen des Bundes oder von 
Personen (Personengemeinschaften) verwaltet werden, die hiezu von Organen 

(2) unverändert. 

(3) Hinterbliebene sind der überlebende Ehegatte, die Kinder und der frühere 
Ehegatte des verstorbenen Beamten. 

(4) Überlebender Ehegatte (Witwe, Witwer) ist, wer im Zeitpunkt des Todes 
des Beamten mit diesem verheiratet gewesen ist. 

(5) unverändert. 

(6) Früherer Ehegatte (frühere Ehefrau, früherer Ehemann) ist, wessen Ehe 
mit dem Beamten für nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden ist. 

(7) unverändert. 

(8) unverändert. 

(9) unverändert. 

c­
c­
'J 
Q.. 
n .... 
t:d 
!:!. 

{ 
::J 

-\J1 

667 der B
eilagen X

V
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
15 von 38

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Bisherige Fassung 

des Bundes bestellt sind, sowie auf die Hinterbliebenen und Angehörigen dieser 
Personen ist dieses Bundesgesetz insoweit sinngemäß anzuwenden, als gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. 

Neue Fassung 

Ruhegenußfähiger Monatsbezug 

§ 5. (1) Der ruhegenußfähige Monatsbezug besteht aus 
a) dem Gehalt und 
b) den als ruhegenußfähig erklärten Zulagen, 

die der besoldungsrechtlichen Stellung entsprechen, die der Beamte im Zeit­
punkt seines Ausscheidens aus dem Dienststand erreicht hat. 

(2) Ist im Zeitpunkt des Ausscheidens des Beamten aus dem Dienststand der 
für die nächste V orrückung erforderliche Zeitraum zur Hälfte verstrichen, dann 
ist der Beamte so zu behandeln, als ob die Vorrückung oder Zeitvorrückung ein­
getreten wäre. 

(3) Hat der Beamte im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand in 
der durch V orrückung und Zeitvorrückung erreichbaren höchsten Gehaltsstufe 
mindestens die Hälfte der Zeit zurückgelegt, die für das Erreichen der Dienstal­
terszulage beziehungsweise der erhöhten Dienstalterszulage erforderlich ist, 
dann ist er so zu behandeln, als ob er in diesem Zeitpunkt bereits Anspruch auf 
die Dienstalterszulage beziehungsweise auf die erhöhte Dienstalterszulage 
gehabt hätte. 

(4) Ist ein Teil der ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit für die Vorrückung, 
die Zeitvorrückung oder das Erreichen der Dienstalterszulage nicht wirksam, 
weil der Beamte den von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg nicht aufgewiesen 
oder eine für seine dienstrechtliche Stellung maßgebende Prüfung innerhalb der 
hiefür festgesetzten Frist nicht abgele~t hat, so kann die oberste Dienstbehörde 
aus Anlaß der Versetzung oder des Übertrittes des Beamten in den Ruhestand 
oder auch später verfügen, daß der Beamte so zu behandeln ist, als ob der Hem­
mungszeitraum für die V orrückung, die Zeitvorrückung oder für das Erreichen 
der Dienstalterszulage wirksam wäre. Das gleiche gilt, wenn bei einem Richter 
oder bei einem Berufsoffizieraus disziplinarrechtlichen Gründen oder bei einem 
Richter wegen einer auf "nicht entsprechend" lautenden Gesamtbeurteilung ein 
Teil der ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit für die Vorrückung, die Zeitvorrük­
kung oder das Erreichen der Oienstalterszulage nicht wirksam ist. Eine Verfü­
gung nach diesem Absatz ist nur zulässig, wenn berücksichtigungswürdige 

§ 5. (1) unverändert. 

(2) unverändert. 

(3) unverändert. 

(4) Ist ein Teil der ruhegenußfähigen ßundesdienstzeit für die V orrückung, 
die Zeitvorrückung oder das Erreichen der Dienstalterszulage nicht wirksam, 
weil der Beamte den von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg nicht aufgewiesen 
oder eine für seine dienstrechtliche Stellung maßgebende Prüfung innerhalb der 
hiefür festgesetzten Frist nicht abgele.~ hat, so kann die oberste Dienstbehörde 
aus Anlaß der Versetzung oder des Ubertrittes des Beamten in den Ruhestand 
oder auch später verfügen, daß der Beamte so zu behandeln ist, als ob der Hem­
mungszeitraum für die V orrückung, die Zeitvorrückung oder für das Erreichen 
der Dienstalterszulage wirksam wäre. Das gleiche gilt, wenn bei einem Richter, 
bei einem Berufsoffizier oder bei einem Beamten, der nach § 11 des Wehrgeset­
zes 1978, BGBI. Nr. 150, zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezo­
gen worden ist, aus disziplinarrechtlichen Gründe9, bei einem Richter auch 
wegen einer auf "nicht entsprechend" lautenden Gesamtbeurteilung ein Teil der 
ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit für die V orrückung, die Zeitvorrückung 
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Bisherige Fassung 

Gründe vorhanden und seit dem Ablauf des Hemmungszeitraumes mindestens 
drei Jahre verstrichen sind. Die Verfügung wirkt nicht zurück. 

Neue Fassung 

oder das Erreichen der Dienstalterszulage nicht wirksam ist. Eine Verfügung 
nach diesem Absatz ist nur zulässig, wenn berücksichtigungswürdige Gründe 
vorhanden und seit dem Ablauf des Hemmungszeitraumes mindestens drei Jahre 
verstrichen sind. Die Verfügung wirkt nicht zurück. 

Begünstigungen bei Erwerbsunfähigkeit 

§ 9. (1) Ist der Beamte ohne sein vorsätzliches Verschulden infolge 
a) Blindheit oder. praktischer Blindheit, , 

. b) Geisteskrankheit oder 
c) einer anderen schweren Krankheit 

zu einem zumutbaren Erwerb unfähig geworden, so hat ihm seine oberste 
Dienstbehörde aus Anlaß der Versetzung in den Ruhestand zu seiner ruhege­
nußfähigen Bundesdienstzeit einen Zeitraum von zehn Jahren zuzurechnen. 

(2) Ist der Beamte infolge einer von ihm nicht vorsätzlich herbeigeführten 
schweren körperlichen Beschädigung zu einem zumutbaren Erwerb unfähig 
geworden und sind berücksichtigungswürdige Gründe vorhanden, so kann ihm 
seine oberste Dienstbehorde im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen aus Anlaß der Versetzung in den Ruhestand zu seiner ruheg~nußfähi­
gen Bundesdienstzeit einen Zeitraum bis zu zehn Jahren zurechnen. 

(3) Wenn der angemessene Lebensunterhalt des Beamten durch die Zurech­
nung nach der Bestimmung des Abs. 1 oder 2 nicht gesichert ist, kann die oberste 
Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen ver­
fügen, daß - abweichend von der. Vorschrift des § 4 Abs. 2 - der r.uhegenußfä­
hige Monatsbezug die Ruhegenußbemessungsgrundlage zu bilden hat. Hiebei 
kann sie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen auch 
bestimmen, daß der Ruhegenuß mit einem höheren Hundertsatz zu bemessen ist 
als dem, der sich nach der Vorschrift des § 7 Abs. 1 ergibt. Maßgebend für die 
Beurteilung, ob der angemessene Lebensunterhalt gesichert ist, sind die Verhält­
nisse zur Zeit der Versetzung in den Ruhestand. Eine Verfügung nach diesem 
Absatz wird mit dem Tod des Beamten wirkungslos. 

(4) Ist' der Beamte wieder zu einem zumutbaren Erwerb fähig geworden und 
übt er ihn aus, so ruht auf die Dauer der Erwerbstätigkeit die durch Maßnahmen' 
nach den Abs. 1 bis 3 bewirkte Erhöhung des Ruhegenusses. Das Ruhen endet 
mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Beamte das 65. Lebensjahr vollendet. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn die 
Erwerbsunfähigkeit auf einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit zurückzu-

§ 9. (1) Ist der Beamte ohne sein vorsätzliches Verschulden zu einem zumut­
baren Erwerb unfähig geworden, so hat ihm seine oberste Dienstbehörde aus 
Anlaß der Versetzung in den Ruhestand den Zeitraum, der für die Erlangung 
des Ruhegenusses im Ausmaß der Ruhegenußbemessungsgrundlage erforderlich 
ist, höchstens jedoch zehn Jahre, zu seiner ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit 
zuzurechnen. 

(2) Wenn der angemessene Lebensunterhalt des Beamten durch die Zurech­
nung nach der Bestimmung des Abs. 1 nicht gesichert ist; kann die oberste 
Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen ver­
fügen, daß - abweichend von der Vorschrift des § 4 Abs. 2 -der ruhegenußfä­
hige Monatsbezug die Ruhegenußbemessungsgrundlage zu bilden hat. Hiebei 
kann sie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen auch 
bestimmen, daß der Ruhegenuß mit einem höheren Hundertsatz zu bemessen ist 

. als dem, der sich nach der Vorschrift des § 7 Abs. 1 ergibt. Maßgebend für die 
Beurteilung, ob der angemessene Lebensunterhalt gesichert ist, sind die Verhält-
nisse zur Zeit der Versetzung in den Ruhestand. Eine Verfügung nach diesem 
Absatz wird mit dem Tod des Beamten wirkungslos. 

(3) Ist der Beamte wieder zu einem zumutbaren Erwerb fähig geworden und 
übt er ihn aus, so !'Uht auf die Dauer der Erwerbstätigkeit die durch Maßnahmen 
nach den Abs. 1 und 2 bewirkte Erhöhung des Ruhegenusses. Das Ruhen endet 
mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Beamte das 65. Lebensjahr vollendet. 

(4) Die Bestimmungen der Abs.l und 2 sind nicht anzuwenden, wenn die 
Erwerbsunfähigkeit auf einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit zurückzu-
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Bisherige Fassung 

führen ist und dem Beamten aus diesem Grund die Versehrtenrente aus der 
Unfallversicherung der öffentlich Bediensteten gebührt. 

(6) Scheidet der Beamte, dem aus Anlaß einer früheren Versetzung in den 
Ruhestand Begünstigungen nach den Abs. 1 bis 3 gewährt worden sind, aus dem 
Dienststand aus, so gebührt ihm, wenn es für ihn günstiger ist, der Ruhegenuß, 
auf den er Anspruch hätte, wenn er nicht wieder in den Dienststand aufgenom­
men worden wäre. Disziplinarrechtliche Maßnahmen werden hiedurch nicht 
berührt. 

Neue Fassung 

führen ist und dem Beamten aus diesem Grund die Versehrtenrente aus der 
Unfallversicherung der öffentlich Bediensteten gebührt. 

(5) Scheidet der Beamte, dem aus Anlaß einer früheren Versetzung in den 
Ruhestand Begünstigungen nach den Abs. 1 und 2 gewährt worden sind, aus 
dem Dienststand aus, so gebührt ihm, wenn es für ihn günstiger ist, der Ruhege­
nuß, auf den er Anspruch hätte, wenn er nicht wieder in den Dienststand aufge­
nommen worden wäre. Disziplinarrechtliche Maßnahmen werden hiedurch 
nicht berührt. 

Ablösung des Ruhebezuges 

§ 13. (1) Dem Beamten, der sichim dauernden Ruhestand befindet, kann auf 
Antrag die Ablösung des Ruhebezuges bewilligt werden, wenn 

a) berücksichtigungswürdige Gründe vorhanden sind und 
b) die Personen, {Ur die der Beamte Anwartschaft auf Pensionsversorgung 

erworben hat, über die Rechtsfolgen der Ablösung schriftlich belehrt wor­
den sind und nach der Belehrung schriftlich erklärt haben, daß sie mit der 
Ablösung einverstanden sind. Die Echtheit der Unterschrift auf der Erklä­
rung muß gerichtlich oder notariell beglaubigt sein. 

(2) Die Ablösung darf nur mit Zustimmung des Bundesmiriisteriums für 
Finanzen bewilligt werden. 

(3) Die Bemessungsgrundlage der Ablöse bildet der Ruhebezug, der dem 
Beamten für den Monat gebührt hat, in dem die Bewilligung der Ablösung 
rechtskräftig geworden ist. Die Ergänzungszulage ist in die Bemessungsgrund­
lage nicht einzubeziehen. 

(4) Die Ablöse ist nach der Lebenserwartung des Beamten zu bemessen. Sie 
darf jedoch das Siebzigfache der Bemessungsgrundlage nicht übersteigen. 

(5) Bevor die Ablösung bewilligt wird, ist dem Beamten die Höhe der beab­
sichtigten . Ablöse mitzuteilen und ihm Gelegenheit zu geben, dazu binnen 
angemessener Frist Stellung zu nehmen. 

(6) Die Ablöse ist biimen zwei Monaten nach dem Eintritt der Rechtskraft des 
Bescheides auszuzahlen, mit dem die Ablösung bewilligt worden ist. 

§ 13. (1) Dem Beamten, dessen Ruhestand voraussichtlich dauernd ist, ~ann 
auf Antrag die Ablösung des Ruhebezuges bewilligt werden, wenn 

a) berücksichtigungswürdige Gründe vorhanden sind und 
b) die Personen, für die der. Beamte Anwartschaft auf Pensionsversorgung 

erworben hat, über die Rechtsfolgen der Ablösung schriftlich belehrt wor­
den sind und nach der Belehrung schriftlich erklärt haben, daß sie mit der 
Ablösung einverstanden sind. Die Echtheit der Unterschrift auf der Erklä­
rung muß gerichtlich oder notariell beglaubigt sein. 

(2) unverändert. 

(3) unverändert. 

(4) unverändert. 

(5) unverändert. 

(6) unverändert. 
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Bisherige Fassung Neue Fassung 

ABSCHNITT III 

VERSORGUNGSBEZÜGE DER HINTERBLIEBENEN 

UNTERABSCHNITT A 

Versorgungsbezug der Witwe 

Anspruch auf Witwenversorgungsgenuß 

§ 14. (1) Der Witwe eines Beamten gebührt ein monatlicher Witwenversor­
gungsgenuß, wenn der Beamte am Sterbetag Anspruch auf Ruhegenuß gehabt 
hat oder im Fall der mit Ablauf dieses Tages erfolgten Versetzung in den Ruhe­
stand gehabt hätte. 

(2) Die Witwe hat keinen Anspruch auf Witwenversorgungsgenuß, wenn 
a) sie am Sterbetag des Beamten die österreichische Staatsbürgerschaft nicht 

besessen hat, 
b) sie am Sterbetag des Beamten das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

Dies gilt nicht, wenn· 
1. der Beamte an den Folgen eines Dienstunfalles oder einer Berufskrank-

heit gestorben ist, 
2. die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat, 
3. aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist oder hervorgeht, 
4. durch die Eheschließung ein Kind legitimiert worden ist, 
5. am Sterbetag des Beamten dem Haushalt der Witwe ein anderes als in 

der Z. 3 oder 4 genanntes Kind des verstorbenen Beamten angehört, 
das An~pruch auf Waisenversorgungsgenuß hat. 

(3) Die Witwe hat ferner keinen Anspruch auf Witwenversorgungsgenuß, 
wenn die Ehe erst während des Ruhestandes des Beamten geschlossen worden 
ist. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ehe mindestens drei Jahre gedauert und der Altersunterschied der Ehe­
gatten nicht mehr als 20 Jahre betragen hat oder die Ehe mindestens fünf 
Jahre gedauert und der Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr als 
25 Jahre betragen hat oder die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert und 
der Altersunterschied der Ehegatten mehr als 25 Jahre betragen hat, 

2. der Beamte nach der Eheschließung wieder in den Dienststand aufgenom­
men worden ist, 

3. aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist oder hervorgeht, 

Versorgungsbezug des überlebenden Ehegatten 

Anspruch auf Witwen- und Witwerversorgungsgenuß 

§ 14. (1) Dem überlebenden Ehegatten eines Beamten gebührt ein monatlicher 
Versorgungsgenuß, wenn der Beamte am Sterbetag Anspruch auf Ruhegenuß 
gehabt hat oder im Fall der mit Ablauf dieses Tages erfolgten Versetzung in den 
Ruhestand geh~bt hätte. 

(2) Der überlebende Ehegatte hat keinen Anspruch auf Versorgungsgenuß, 
wenn er am Sterbetag des Beamten das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
Dies gilt nicht, wenn 

1 .. der Beamte an den Folgen eines Dienstunfalles oder einer Berufskrankheit 
gestorben ist, 

2. die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat, 
3. aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist oder hervorgeht, 
4. durch die Eheschließung ein Kind legitimiert worden ist oder 
5. am Sterbetag des Beamten dem Haushalt des überlebenden Ehegatten ein 

anderes als in der Z 3 oder 4 genanntes Kind des verstorbenen Beamten 
angehört, das Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß hat. 

(3) Der überlebende Ehegatte hat ferner keinen Anspruch auf Versorgungsge­
nuß, wenn die Ehe erst während des Ruhestandes des Beamten geschlossen wor­
den ist. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ehe mindestens drei Jahre gedauert und der Altersunterschied der Ehe­
gatten nicht mehr als 20 Jahre betragen hat oder die. Ehe mindestens fünf 
Jahre gedauert und der Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr als 
25 Jahre betragen hat oder die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert und 
der Altersunterschied der Ehegatten mehr als 25 Jahre betragen hat, 

2. der Beamte nach der Eheschließung wieder in den Dienststand aufgenom­
men worden ist, 

3. aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist oder hervorgeht, 
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Bisherige Fassung 

4. durch die Eheschließung ein Kind legitimiert worden ist, 
5. am Sterbetag des Beamten dem Haushalt der Witwe ein anderes als in der 

Z. 3 oder 4 genanntes Kind des verstorbenen Beamten angehört, das 
Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß hat. 

(4) Hat sich der Beamte mit seiner früheren Ehefrau wieder verehelicht, so 
sind bei der Berechnung der Ehedauer die einzelnen Ehezeiten zusammenzuzäh-
len. " 

(5) Der Witwenversorgungsgenuß und die nach diesem Bundesgesetz gebüh­
renden Zulagen bilden zusammen den Witwenversorgungsbezug. 

Ausmaß des Witwenversorgungsgenusses 

§ 15. (1) Der Witwenversorgungsgenuß beträgt 60 v. H. des Ruhegenusses, " 
der der ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit des Beamten und der von ihm im 
Zeitpunkt seines Ausscheidens aus dem Dienststand erreichten besoldungsrecht­

.lichen Stellung entspricht, mindestens aber 42 v. H. der Ruhegenußbemessungs­
grundlage nach §4 Abs. 2. Die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 und 3 gelten sinn­
gemäß. 

(2) Ist" im Zeitpunkt des Todes des Beamten die V orrückung aus den im § 5 
Abs. 4 genannten Gründen gehemmt gewesen oder sind in diesem Zeitpunkt seit 
dem Ablauf des Hemmungszeitraumes noch nicht sechs Jahre verstrichen, dann 
ist der Versorgungsgenuß so zu bemessen, als ob der Hemmungszeitraum ange­
rechnet worden wäre. 

Neue Fassung 

4. durch die Eheschließung ein Kind legitimiert worden ist oder 
5. am Sterbe tag des Beamten dem Haushalt des überlebenden Ehegatten ein 

anderes als in der Z 3 oder 4 genanntes Kind des verstorbenen Beamten 
angehört, das Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß hat. 

(4) Hat sich der Beamte mit seinem früheren Ehegatten wieder verehelicht, so 
sind bei der Berechnung der Ehedauer die einzelnen Ehezeiten zusammenzuzäh­
len. 

(5) Der Versorgungsgenuß und die nach diesem Bundesgesetz gebührenden 
Zulagen bilden zusammen den Versorgungsbezug. 

Ausmaß des Witwen- und des Witwerversorgungsgenusses 

§ 15. (1) Der Witwen- und der Witwerversorgungsgenuß betragen 60 vH des 
Ruhegenusses, der der ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit des Beamten und der 
von ihm im Zeitpunkt seines Ausscheidens aus dem Dienststand erreichten besol­
dungsrechtlichen Stellung entspricht, mindestens aber 42vH der Ruhegenußbe­
messungsgrundlage nach § 4 Abs. 2. Die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 und 3 gel­
ten sinngemäß. 

(2) unverändert. 

Übergangsbeitrag 

§ 16. (1) Ist die Witwe im Zeitpunkt des Todes des Beamten schwanger und § i6. (1) Ist die Witwe im Zeitpunkt des Todes des Beamten schwanger und 
hat sie nach § 14 Abs. 2 lit. b oder Abs. 3 keinen Anspruch auf Versorgungsge- hat sie nach § 14 Abs.2 oder 3 keinen Anspruch auf Versorgungsgenuß, so 
nuß, so gebührt ihr auf die Dauer der" Schwangerschaft ein monatlicher Über- gebührt ihr auf die Dauer der Schwangerschaft ein monatlicher Übergangsbei­
gangsbeitrag in der Höhe des Versorgungsbezuges, auf den sie Anspruch hätte, trag in der Höhe des Versorgungsbezuges, auf den sie Anspruch hätte, wenn sie 
wenn sie nach § 14 Abs. 2 lit. b oder Abs. 3 vom Anspruch auf Versorgungsge- "nach § 14 Abs. 2 oder 3 vom Anspruch auf Versorgungsgenuß nicht ausgeschlos-
nuß nicht ausgeschlossen wäre. "sen wäre. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 28 bis 41 sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Der Übergangsbeitrag ist nach der Beendigung der Schwangerschaft im 
Fall der Geburt eines ehelichen Kindes auf den gebührenden Versorgungsbezug, 
ansonsten auf die gebührende Abfertigung anzurechnen. 

(2) unverändert. 

(3) unverändert. 
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Bisherige Fassung Neue Fassung 

Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß 

5 17. (1) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, gebührt ein monatlicher Waisenversorgungsgenuß, wenn der 
Beamte am Sterbetag Anspruch auf Ruhegenuß gehabt hat oder im Fall der mit 
Ablauf dieses Tages erfolgten Versetzung in den Ruhestand gehabt hätte. Ein 
Wahl- oder Stiefkind hat nur dann Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß, 
wenn es am Sterbetag des Beamten bei der Bemessung der Haushaltszulage zu 
berücksichtigen gewesen ist. 

(2) Dem älteren Kind eines verstorbenen Beamten, das das 26. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, gebührt auf Antrag ein monatlicher Waisenversor­
gungsgenuß, solange es sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befindet, die 
seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht. Zur Schul- oder Berufsausbildung 
zählt auch ein angemessener Zeitraum für die Vorbereitung auf die Ablegung 
der entsprechenden Abschlußprüfungen und auf die Erwerbung eines akademi­
schen Grades. Ist die Schul- oder Berufsausbildung durch Erfüllung der Wehr­
pflicht, durch Krankheit oder ein anderes unüberwindbares Hindernis verzögert 
worden, so gebührt der Waisenversorgungsgenuß über das. 26. Lebensjahr hin­
aus für einen der Dauer der Behinderung angemessenen Zeitraum. 

(3) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das das 18. Lebensjahr vollendet 
hat, gebührt auf Antrag ein monatlicher Waisenversorgungsgenuß, wenn es seit 
der Vollendung des 18. Lebensjahres oder seit dem Ablauf des im Abs. 2 genann­
ten Zeitraumes infolge Krankheit oder Gebrechens erWerbsunfähig ist. 

(4) Das Kind eines verstorbenen Beamten hat keinen Anspruch auf Waisen­
vers'orgungsgenuß, wenn es am Sterbetag des Beamten die österreichische Staats-
bürgerschaft nicht besessen hat. . 

(5) Der Waisenversorgungsgenuß nach den Abs. 2und 3 ruht, wenn das Kind 
a) Einkünfte bezieht, die zur Bestreitung seines angemessenen Lebensunter­

haltes ausreichen, 
b) einem Stift oder Kloster angehört und das Stift oder Kloster für den 

Lebensunterhalt des Kindes aufkommt, 
c) verheiratet ist und die Einkünfte der Ehegatten zur Bestreitung des 

angemessenen Lebensunterhaltes ausreichen. . 

(6) Einkünfte im Sinn dieses Bundesgesetzes sind die im § 2 des Einkorilmen­
steuergesetzes 1972, BGBI. Nr. 440, angeführten Einkünfte, soweit sie nicht 
steuerfrei sind. Als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gelten jedoch auch 

·517. (1) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das dasl8. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, gebührt ein monatlicher Waisenversorgungsgenuß, wenn der 
Beamte am Sterbetag Anspruch auf Ruhegenuß gehabt hat oder im Fall der mit 
Ablauf dieses Tages erfolgten Versetzung in den Ruhestand gehabt hätte. Ein 
Stiefkind hat nur dann Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß, wenn es am 
Sterbetag des Beamten bei der Bemessung der Haushaltszulage zu berücksichti­
gen gewesen ist. 

(2) unverändert. 

(3) unverändert. 

(4) Der Waisenversorgungsgenuß nach den Abs. 2 und 3 ruht, wenn das Kind 
a) Einkünfte bezieht, die zur Bestreitung seines angemessenen lebensunter­

haltes ausreichen, 
b) einem Stift oder Kloster angehört und das Stift oder Kloster für den 

Lebensunterhalt des Kindes aufkommt, 
c) verheiratet ist und die Einkünfte der Ehegatten zur Bestreitung des 

. angemessenen Lebensunterhaltes ausreichen. 

(5) Einkünfte im Sinn dieses Bundesgesetzes sind die im § 2 des Einkommen­
steuergesetzes1972, BGBI. Nr.440, angeführten Einkünfte, soweit sie nicht 
steuerfrei sind. Als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gelten jedoch auch 
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Bisherige Fassung 

a) wiederkehrende Unterhaltsleistungen, 
b) wiederkehrende Geldleistungen aus der gesetzlichen Unfall- und Kran­

kenversicherung, nach dem Opferfürsorgegesetz, BGBI. Nr.183/1947, 
dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBI. Nr .. 1'52, dem Heeresver­
sorgungsgesetz, BGBI. Nr. 27/1964, dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1977, BGBI. Nr. 609, dem Bundesgesetz über GeldleistungeIi an öffentlich 
Bedienstete während des Karenzurlaubes aus Anlaß der Mutterschaft, 
BGBI. Nr. 395/1974, dem Bundesgesetz über die Gewährung von Über­
brückungshilfen an ehemalige Bundesbedienstete, BGBI. Nr. 174/1963, 
und nach gleichartigen landesgesetzlichen Vorschriften, 

c) die Barbezüge, die Verpflegung, die Abfindung für die Verpflegung, de-r 
Familienunterhalt und - soweit sie den Betrag der Wohnungsbeihilfe 
nach dem Bundesgesetz BGBI. Nr. 229/1951 übersteigt - die Mietzins­
beihilfe sowie die Entschädigung bei Übungen nach dem Heeresgebühren­
gesetz, BGBI. Nr. 15211956, die Entschädigung nach dem Bundesgesetz 
über Ansprüche aus der Ableistung freiwilliger Waffenübungen, BGBI. 
Nr. 31111960, Geldleistungen nach § 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die 
Entsendung von Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das 
Ausland, BGBI. Nr.233/1965, und die den oben angeführten Bezügen 
nach dem Heeresgebührengesetz vergleichbaren Bezüge nach dem Zivil­
dienstgesetz, BGBI. Nr. 187/1974. 

Bei der Ermittluflg der Einkünfte bleiben Bezüge außer Betracht, die ein Kind, 
das sich in Schulausbildung . befindet, auf Grund einer ausschließlich während 
der Schul(Hochschul)ferien ausgeübten Beschäftigung bezieht. 

(7) Werden Einkünfte für einen längeren Zeitraum bezogen als für einen 
Monat, so sind sie verhältnismäßig umzurechnen. Hiebei gelten Einkünfte, die 
für einen nicht feststellbaren Zeitraum zufließen, als jährliche Einkünfte des 
betreffenden Kalenderjahres. 

(8) Der Waisenversorgungsgenuß und die nach diesem Bundesgesetz gebüh­
renden Zulagen bilden zusammen den Waisenversorgungsbezug. 

Neue Fassung 

a) wiederkehrende Unterhaltsleistungen, 
b) wiederkehrende Geldleistungen aus der gesetzlichen Unfall- und Kran­

kenversicherung, nach dem Opferfürsorgegesetz, BG BI. N r. 183/1947, 
dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBI. Nr. 152, dem Heeresver­
sorgungsgesetz, BGBL Nr. 27/1964, dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1977, BGBL Nr. 609, dem Bundesgesetz über Geldleistungen an öffentlich 
Bedienstete während des Karenzurlaubes aus Anlaß der Mutterschaft, 
BGBL Nr. 395/1974, dem Bundesgesetz über die Gewährung von Über­
brückungshilfen an ehemalige Bundesbedienstete, BGBI. Nr. 174/1963, 
und nach gleichartigen landesgesetzlichen Vorschriften, 

c) die Barbezüge, die Verpflegung, die Abfindung für die Verpflegung, der 
Familienunterhalt, die Wohnungkostenbeihilfe und die Entschädigung bei 
Übungen nach dem Heeresgebührengesetz 1985, BGBI. Nr. 87, Geldlei­
stungen nach § 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Entsendung von 
Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das Ausland, BGBI. 
Nr. 233/1965, sowie die Barbezüge, der Familienunterhalt und die Wohn­
kostenbeihilfe nach dem Zivildienstgesetz. 

Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Bezüge außer Betracht, die ein Kind, 
das sich in Schulausbildung befindet, auf Grund einer ausschließlich während 
der Schul(Hochschul)ferien ausgeübten Beschäftigung bezieht. 

(6) Werden Einkünfte für einen längeren Zeitraum bezogen als für einen 
Monat, so sind sie verhältnismäßig umzurechnen. Hiebei gelten Einkünfte, die 
für einen nicht feststellbaren Zeitraum zufließen, als jährliche Einkünfte des 
betreffenden Kalenderjahres. 

(7) Der Waisenversorgungsgenuß und die nach diesem Bundesgesetz gebüh­
renden Zulagen bilden zusammen den Waisenversorgungsbezug. 

UNfERABSCHNITT C 

Versorgungsbezug der früheren Ehefrau 
§ 19. (1) Die Bestimmungen über den Anspruch auf Witwenversorgungund 

über das Ausmaß der Witwenversorgung - ausgenommen die Bestimmungen 
der §§ 21 Abs.3 bis 6 und 24 - gelten, s·oweit im folgenden nichts anderes 

Ver s 0 r gun g sb e zu g des f r ü h e ren Ehe g a t t e n 
§ 19. (1) Die Bestimmungen über den Versorgungsanspruch des überlebenden 

Ehegatten und über das Ausmaß der Versorgung des überlebenden Ehegatten -
ausgenommen die Bestimmungen der §§ 21 Abs. 3 bis 6 und 24 - gelten, soweit 
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Bis her i g e F ass un g 

bestimmt ist, sinngemäß für die frühere Ehefrau des verstorbenen Beamten, 
wenn dieser zur Zeit seines Todes auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines 
gerichtlichen Vergleiches oder einer vor der Auflösung oder Nichtigerklärung 
der Ehe schriftlich eingegangenen Verpflichtung für den Lebensunterhalt seiner 
frÜheren Ehefrau aufzukommen oder dazu beizutragen hatte. 

(2) Der Versorgungsgenuß gebührt der früheren Ehefrau nur auf Antrag. Er 
fällt, wenn der Antrag binnen drei Monaten nach dem Tod des Beamten gestellt 
wird, mit dem auf den Sterbetag folgenden Monatsersten an. In allen übrigen 
Fällen gebührt der Versorgungsgenuß von dem der Einbringung des Antrages 
folgenden Monatsersten an; wird der Antrag an einem Monatsersten gestellt, so 
gebüh.rt der Versorgungsgenuß von diesem Tag an. , 

(3) Hat die frühere Ehefrau gegen den verstorbenen Beamten nur einen befri­
steten Anspruch auf Unterhaltsleistungen gehabt, so besteht der Versorgungsan­
spruch längstens bis zum Ablauf der Frist. 

(4) Der Versorgungsbezug - ausgenommen die Ergänzungszulage und die 
Hilflosenzulage - darf die Unterhaltsleistung nicht übersteigen, auf die die frü­
here Ehefrau gegen den verstorbenen Beamten an dessen Sterbetag Anspruch 
gehabt hat. Dies gilt jedoch nicht, wenn 

a) das auf Scheidung lautende Urteil den Ausspruch nach § 61 Abs. 3 Ehege-
setz enthält, . . . . 

b) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert und 
c) die frühere Ehefrau im Zeitpunkt des Eintrittesder Rechtskraft des Schei­

dungsurteiles das 40. Lebensjahr vollendet hat. Die unter lit. c genannte 
Voraussetzung entfällt, wenn 
aa) die frühere Ehefrau seit· dem Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft 

des Scheidungsurteiles erwerbsunfähig ist oder 
bb) aus der geschiedenen Ehe ein Kind hervorgegangen oder durch diese 

Ehe ein Kind legitimiert worden ist oder die Ehegatten gemeinsam 
ein Wahlkind angenommen haben und das Kind am Sterbetag des 
Beamten dem Haushalt der früheren Ehefrau angehört und Anspruch 
auf Waisenversorgungsgenuß hat; das Erfordernis der Haushaltszu-

----
gehöfigJreit entfällt5ei nacngeoorenen Kindern. 

(5) Der Versorgu~gsgenuß der Witwe und der Versorgungsgenuß der frühe­
ren Ehefrau dürfen zusammen 120 v. H. des Ruhegenusses nicht übersteigen, 
auf den der verstorbene Beamte Anspruch gehabt hätte. Der Versorgungsgenuß 

Neue Fassung 

im folgenden nichts anderes bestimmt ist, sinngemäß für den früheren Ehegatten 
des verstorbenen Beamten, wenn dieser zur Zeit seines Todes auf Grund eines 
gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder einer vor der Auflö­
sung oder Nichtigerklärung der Ehe schriftlich eingegangenen Verpflichtung für 
den Lebensunterhalt seines früheren Ehegatten aufzukommen oder dazu beizu-
tragen· hatte: . 

(2) Der Versorgungsgenuß gebührt dem früheren Ehegatten nur auf Antrag. 
Er fällt, wenn der Antrag binnen drei Monaten nach dem Tod des Beamten 
gestellt wird, mit dem auf den Sterbetag folgenden Monatsersten an. In allen 
übrigen Fällen gebührt der Versorgungsgenuß von dem der Einbringung des 
Antrages folgenden Monatsersten an; wird der Antrag an einem Monatsersten 
gestellt, so gebührt der Versorgungsgenuß von diesem Tag an. 

(3) Hat der frühere Ehegatte gegen den verstorbenen Beamten nur einen 
befristeten Anspruch auf Unterhaltsleistungen gehabt, so besteht der Versor­
gungsanspruch längstens bis zum Ablauf der Frist. 

(4) Der Versorgungsbezug - ausgenommen die Ergänzungszulage und die 
Hilflosenzulage - darf die Unterhaltsleistung nicht übersteigen, auf die der frü­
here, Ehegatte gegen den verstorbenen Beamten an dessen Sterbetag Anspruch 
gehabt hat. Dies gilt jedoch nicht, wenn ' 

a) das auf Scheidung lautende Urteil den Ausspruch nach § 61 Abs.3 des 
Ehegesetzes enthält, 

b) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert und . 
c) der frühere Ehegatte im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des 

Scheidungsurteiles das 40. Lebensjahr vollendet hat. Diese Voraussetzung 
entfällt, wenn 
1. der frühere Ehegatte seit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft 

des Scheidungsurteiles erwerbsunfähig ist oder 
2. aus der geschiedenen Ehe ein Kind hervorgegangen oder durch diese 

Ehe ein Kind legitimiert worden ist oder die Ehegatten gemeinsam ein 
Wahlkind angenommen haben und das Kind am Sterbetag des Beamten 
dem Haushalt des früheren Ehegatten angehört und Anspruch auf Wai­
senversorgungsgenuß hat; das Erfordernis der Haushaltszugehörigkeit 
entfällt bei nachgeborenen Kindern. 

(5) Der Versorglmgsgenuß des überlebenden Ehegatten und derVersorgungs­
genuß des früheren Ehegatten dürfen zusammen 120 vH des Ruhegenusses nicht 
übersteigen, auf den der verstorbene Beamte Anspruch gehabt hätte. Der Ver-
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Bisherige Fassung 

der früheren Ehefrau ist erforderlichenfalls entsprechend zu kürzen. Versor­
gungsgenüsse mehrerer früherer Ehefrauen sind im gleichen Verhältnis zu kür­
zen. Ist keine anspruchsberechtigte Witwe vorhanden, dann ist der Versorgungs­
genuß der früheren Ehefrau so zu bemessen, als ob .der Beamte eine anspruchs­
berechtigte 'fitwe hinterlassen hätte. 

(6) Eine Erhöhung der Unterhaltsleistungen im letzten Jahr vor dem Sterbetag 
des Beamten ist nur beachtlich, wenn sie entweder in einem rechtskräftigen 
Urteil ausgesprochen oder schriftlich vereinbart worden ist und wenn sie ihren 
Grund in einer Steigerung der Leistungsfähigkeit des Beamten oder in einer Stei­
gerung der Bedürfnisse der früheren Ehefrau gehabt hat, 

(7) Unterhaltsleistungen, die die Erben des verstorbenen Beamten auf Grund 
gesetzlicher Verpflichtungen der früheren Ehefrau erbringen, sind auf den Ver­
sorgungsbezug der früheren Ehefrau anzurechnen. 

(8) Erlischt der Anspruch der Witwe. oder einer früheren Ehefrau auf Versor­
gungsgenuß, so ändert sich dadurch der Versorgungs bezug einer allenfalls noch 
verbleibenden früheren Ehefrau nicht. 

Neue Fassung 

sorgungsgenuß des früheren Ehegatten ist erforderlichenfalls entsprechend zu 
kürzen. Versorg1pgsgenüsse mehrerer früherer Ehegatten sind im gleichen Ver­
hältnis zu kürzen. Ist kein anspruchsberechtigter überlebender Ehegatte vorhan­
den, dann ist der Versorgungsgenuß des früheren Ehegatten so zu bemessen, als 
ob es nach dem Beamten einen anspruchsberechtigten überlebenden Ehegatten 
gäbe. 

(6) Eine Erhöhung der Unterhaltsleistungen im letzten Jahr vor dem Sterbetag 
des Beamten ist nur beachtlich, wenn sie entweder in einem rechtskräftigen 
Urteil ausgesprochen oder schriftlich vereinbart worden ist und wenn sie ihren 
Grund in einer Steigerung der Leistungsfähigkeit des Beamten oder in einer Stei-
gerung der Bedürfnisse des früheren Ehegatten gehabt hat. ; 

(7) Unterhaltsleistungen, die die Erben des verstorbenen Beamten auf Grund 
gesetzlicher V. erpflichtungen dem früheren Ehegatten erbringen, sind auf den 
Versorgungsbezug des früheren Ehegatten anzurechnen. 

(8) Erlischt der Anspruch des überlebenden Ehegatten oder eines früheren 
Ehegatten auf Versorgungsgenuß, so ändert sich dadurch der Versorgungsbezug 
eines allenfalls noch verbleibenden früheren Ehegatten nicht. 

UNTERABSCHNITf D" 

Gemeinsame Bestimmungen für Hinterbliebene 
Begünstigungen für den Fall des Todes des Beamten 

§ 20. (1) Ist ein Beamter, dessen ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit noch nicht 
fünf Jahre beträgt, im Dienststand an den Folgen eines Dienstunfalles oder an 
einer Berufskrankheit gestorben, dann sind seine Hinterbliebenen, wenn sie aus 
diesem Grund Anspruch auf die Hinterbliebenenrente aus der Unfallversiche­
rung der öffentlich Bediensteten haben, so zu behandeln, als ob der Beamte eine 
ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit von zehn Jahren aufzuweisen hätte. 

(2) Ist ein Beamter im Dienststand gestorben und beträgt seine ruheg~nußfä­
hige Gesamtdienstzeit mindestens fünf Jahre, dann sind die Hinterbliebenen so 
zu behandeln, als ob dem Beamten zu seiner ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit 
zehn Jahre nach der Vorschrift des § 9 Abs. 1 zugerechnet worden wären. Das 
gleiche gilt, wenn ein wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzter 
Beamter im Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand die Voraussetzungen 
für die Zurechnung nach der Vorschrift des § 9 Abs. 1 oder 2 erfüllt hat und die 
oberste Dienstbehörde über die Zurechnung vor seinem Tod nicht entschieden 
hat. 

§ 20. (1) unverändert. 

(2) Ist ein Beamter im Dienststand gestorben und beträgt seine ruhegenußfä­
hige Gesamtdienstzeit mindestens fünf Jahre, dann sind die Hinterbliebenen so 
zu behandeln, als ob dem Beamten zu seiner ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit 
zehn Jahre nach der Vorschrift des § 9 Abs. 1 zugerechnet worden wären. Das 
gleiche gilt, wenn ein wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand· versetzter 
Beamter im Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand die Voraussetzungen 
für die Zurechnung nach der Vorschrift des § 9 Abs. 1 erfüllt hat und die oberste 
Dienstbehörde über die Zurechnung vor seinem Tod nicht entschieden hat. 
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Bisherige Fassung 

. (3) Wenn der angemessene Lebensunterhalt eines Hinterbliebenen durch die 
Begünstigung nach der Vorschrift des Abs. 2 nicht gesichert ist, kann die oberste 
Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen 
zugunsten dieses Hinterbliebenen eine Verfügung im Sinne des § 9 Abs. 3 tref­
fen. Die Bestimmung des § 19 Abs. 4 bleibt unberührt. Maßgebend für die Beur­
teilung, ob der angemessene Lebensunterhalt des Hinterbliebenen gesichert ist, 
sind die Verhältnisse zur Zeit des Todes des Beamten. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten sinngemäß für die Hinterbliebenen 
eines Beamten des Ruhestandes, dem eine Begünstigung nach der Vorschrift des 
§ 9 Abs. 1 oder 2 gewährt worden ist. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn der Tod 
auf einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen ist und aus 
diesem Grund Hinterbliebenenrenten aus der Unfallversicherung der öffentlich 
Bediensteten gebühren. 

(6) Stirbt ein Beamter, dem aus Anlaß einer früheren Versetzung in den Ruhe­
stand eine Begünstigung nach der Vorschrift des § 9 Abs. 1 oder 2 gewährt wor­
den ist, im Dienststand, dann sind die Hinterbliebenen, wenn es für sie günstiger 
ist, so zu behandeln, als ob der Beamte nicht wieder in den Dienststand aufge­
nommen worden wäre. 

Verlust des Anspruches auf Versorgungsgenuß, Abfindung der Witwe bei Wieder­
verehelichung, Wiederaufleben des Versorgungsanspruches der Witwe 

S 21. (1) Der Anspruch auf Versorgungsgenuß erlischt durch 
a) Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft, 
b) Verzicht, . 
c) Ablösung, 

Neue Fassung 

(3) Wenn der angemessene Lebensunterhalt eines Hinterbliebenen durch die 
Begünstigung nach der Vorschrift des Abs. 2 nicht gesichert ist, kann die oberste 
Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen 
zugunsten dieses Hinterbliebenen eine Verfügung im Sinne des § 9 Abs. 2 tref­
fen. Die Bestimmung des § 19 Abs. 4 bleibt unberührt. Maßgebend für die Beur­
teilung, ob der angemessene Lebensunterhalt des Hinterbliebenen gesichert ist, 
sind die Verhältnisse zur Zeit des Todes des Beamten. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten sinngemäß für die Hinterbliebenen 
eines Beamten des Ruhestandes, dem eine Begünstigung nach der Vorschrift des 
§ 9 Abs. 1 geWährt worden ist. ' 

(5) unverändert. 

(6) Stirbt ein Beamter, dem aus Anlaß einer früheren Versetzung in den Ruhe­
stand eine Begünstigung nach der Vorschrift des § 9 Abs. 1 gewährt worden ist, 
im Dienststand, dann sind die Hinterbliebenen, wenn es für sie günstiger ist, so 
zu behandeln, als ob der Beamte nicht wieder in den Dienststand aufgenommen 
worden wäre. 

Verlust des Anspruches auf Versorgungsgenuß, Abfindung des überlebenden Ehe­
gatten bei Wiederverehelichung, Wiederaufleben des Versorgungsanspruches des 

überlebenden Ehegatten 

§ 21. (1) Der Anspruch auf Versorgungsgenuß erlischt durch 
a) Verzicht, 
b) Ablösung, 
c) Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer 

mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer mehr als einjähri­
gen Freiheitsstrafe. Der Anspruch erlischt nicht, wenn diese Rechtsfolge 
der Verurteilung bedingt nachgesehen wird, es sei denn, daß die Nachsicht 

d) Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit 
Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer mehr als einjährigen 
Freiheitsstrafe. Der Anspruch erlischt nicht, wenn diese Rechtsfolge der 
Verurteilung bedingt nachgesehen wird, es sei denn, daß die Nachsicht 

--wi.äerrufen wird, oaerwenn-kraft-besonderer gesetzlicher-Bestimmung-dic­
mit der Verurteilung verbundenen Rechtsfolgen nicht eintreten. 

widerrufen wird, oder wenn kraft besonderer gesetzlicher Bestimmung die 
-mit-der-Veruneilung_verbundenen_Re_chtsfolgen nicht eintrete~n,-,-. __ " __ _ 

(2) Der Anspruch der Witwe und der früheren Ehefrau erlischt außerdem 
durch Verehelichung. 

/' 

(2) Der Anspruch des überlebenden Ehegatten und des früheren Ehegatten 
erlischt außerdem durch Verehelichung. 
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Bisherige Fassung 

(3) Der Witwe des Beamten, die sich wiederverehelicht hat, gebührt eine 
Abfindung in der Höhe des Siebzigfachen des Versorgungsbezuges, auf den sie 
im Zeitpunkt der Schließung der neuen Ehe Anspruch gehabt hat. Die Ergän­
zungszulage bleibt bei der Bemessung der Abfindung außer Betracht. 

(4) Wird die ne~e Ehe durch den Tod des Ehemannes, durch Scheidung oder 
durch Aufhebung aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig erklärt, so lebt 
beim Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen der Versorgungs anspruch aus 
der früheren Ehe wieder auf, wenn 

a) die Ehe nicht aus dem alleinigen oder überwiegenden Verschulden der 
Ehefrau geschieden oder aufgehoben worden ist oder 

b) bei Nichtigerklärung der Ehe die Ehefrau als schuldlos anzusehen ist. 

(5) Das Wiederaufleben des Versorgungsanspruches tritt mit der Auflösung 
oder Nichtigerklärung der letzten Ehe, frühestens jedoch fünf Jahre nach dem 
seinerzeitigen Erlöschen des Versorgungsanspruches ein. 

(6) Auf den Versorgungsbezug, der wieder aufgelebt ist, sind die Einkünfte 
(§ 17 Abs. 6 und 7) anzurechnen, die der Witwe auf Grund der aufgelösten oder 
für nichtig erklärten Ehe zufließen. Erhält die Witwe statt laufender Unterhalts­
leistungen eine Kapitalabfindung, so ist auf den monatlichen Versorgungsbezug 
ein Zwölf tel des Betrages anzurechnen, der sich bei der Annahme eines jährli­
chen Ertrages von 4 v. H. des Abfindungskapitals ergeben würde. Geht-das 
Abfindungskapital ohne vorsätzliches Verschulden der Witwe unter, so entfällt 
die Anrechnung. 

Neue Fassung 

(3) Dem überlebenden Ehegatten des Beamten, der sich wiederverehelicht hat, 
gebührt eine Abfindung in der Höhe des Siebzigfachen des Versorgungsbezu­
ges, auf den er im Zeitpunkt der Schließung der neuen Ehe Anspruch gehabt hat. 
Die Ergänzungszulage bleibt bei der Bemessung der Abfindung außer Betracht. 

(4) Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehegatten, durch Scheidung oder 
durch Aufhebung aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig erklärt, so lebt 
beim Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen der Versorgungsanspruch aus 
der früheren Ehe wieder auf, wenn 

a) die Ehe nicht aus dem alleinigen oder überwiegenden Verschulden der 
abfindungs berechtigten Person geschieden oder aufgehoben worden ist 
oder 

b) bei Nichtigerklärung der Ehe die abfindungsberechtigte Person als schuld­
los anzusehen ist. 

(5) unverändert. 

(6) Auf den Versorgungsbezug, der wieder aufgelebt ist, sind die Einkünfte 
(§ 17 Abs. 5 und 6) anzurechnen, die dem überlebenden Ehegatten auf Grund 
der aufgelösten oder für nichtig erklärten Ehe zufließen. Erhält der überlebende 
Ehegatte statt laufender Unterhaltsleistungen eine Kapitalabfindung, so ist auf 
den monatlichen Versorgungsbezug ein Zwölf tel des Betrages anzurechnen, der 
sich bei der Annahme eines jährlichen Ertrages von 4 vB des Abfindungskapitals 
ergeben würde. Geht das Abfindungskapital ohne vorsätzliches Verschulden des 
überlebenden Ehegatten unter, so entfällt die Anrechnung. 

Versorgungsgenußzulage 

§ 22.(1) Dem Hinterbliebenen eines Beamten, der Anspruch auf Ruhegenuß- § 22. (1) unverändert. 
zulage (§ 12 Abs. 1) gehabt hat oder im Fall der Versetzung in den Ruhestand 
gehabt hätte, gebührt eine Zulage zum. Versorgungsgenuß· (Versorgungsgenuß-
zulage). 

(2) Die Versorgungsgenußzulage beträgt für die Witwe 60 v. H., für eine 
Halbwaise 12 v. H. und für eine Vollwaise 30 v. H. der nach den Vorschriften 
des § 12 in Betracht kommenden Ruhegenußzulage. 

(2) Die Versorgungsgenußzulage beträgt für den überlebenden Ehegatten 
60 vH, für eine Halbwaise 12 vH und für eine Vollwaise 30 vH der nach den 
Vorschriften des § 12 in Betracht kommenden Ruhegenußzulage. 
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Bisherige Fassung 

Abfertigung der Witwe und der Waise 

§ 24. (1) Der Witwe und der Waise eines im Dienststand verstorbenen Beam­
ten gebührt eine Abfertigung, wenn sie keinen Anspruch auf Versorgungsgenuß 
haben. 

(2) Die Witwe hat keinen Anspruch auf Abfertigung, wenn für sie em 
Anspruch auf Witwenversorgung aus einer früheren Ehe wieder auflebt. 

(3) Die Waise hat keinen Anspruch auf Abfertigung, wenn sie am Sterbetag 
des Beamten bei der Bemessung der Haushaltszulage nicht zu berücksichtigen 
gewesen ist. Dies gilt nicht für eine nachgeborene Waise. 

(4) Die Bemessungsgrundlage der Abfertigung bildet der Monatsbezug, der 
der besoldungsrechtlichen Stellung entspricht, die der Beamte im Zeitpunkt sei­
nes Todes erreicht hat. Die Bestimmung des § 15 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(5) Die Abfertigung der Witwe beträgt für jedes Jahr der ruhegenußfähigen 
Gesamtdienstzeit das Zweifache der Bemessungsgrundlage, höchstens jedoch 
das Zwanzigfache. Bei einer ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit von weniger 
als einem Jahr gebührt eine Abfertigung in der Höhe der Bemessungsgrundlage. 

(6).Die Abfertigung der Halbwaise beträgt 20 v. H., die Abfertigung der Voll­
waise 50 v. H. der für die Witwe vorgesehenen Abfertigung. 

Neue Fassung 

Abfertigung des überlebenden Ehegatten und der Waise 

§ 24. (1) Dem überlebenden Ehegatten und der Waise eines im Dienststand 
verstorbenen Beamten gebührt eine Abfertigung, wenn sie keinen Anspruch auf 
Versorgungsgenuß haben. 

(2) Der überlebende Ehegatte hat keinen Anspruch auf Abfertigung, wenn für 
ihn ein Anspruch auf Witwen- oder Witwerversorgung aus einer früheren Ehe 
wieder auflebt. 

(3) unverändert. 

( 4) unverändert. 

(5) Die Abfertigung des überlebenden Ehegatten beträgt für jedes Jahr der 
ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit das Zweifache der Bemessungsgrundlage, 
höchstens jedoch das Zwanzigfache. Bei einer ruhegenußfähigen Gesamtdienst­
zeit von weniger als einem Jahr gebührt eine Abfertigung in der Höhe der 
Bemessungsgrundlage. 

(6) Die Abfertigung der Halbwaise beträgt 20 vH, die Abfertigung der Voll­
waise 50 vH der für den überlebenden Ehegatten vorgesehenen Abfertigung. 

ABSCHNITT IV 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR BEAMTE DES RUHESTANDES UND HINTERBLIEBENE 

Haushaltszulage 

§ 25. (1) Dem Beamten, der Anspruch auf Ruhegenuß hat, gebührt die Haus- § 25. (1) unverändert. 
haltszulage nach den für die Beamten des Dienststandes geltenden Vorschriften. 

(2) DerWitwe, deren Haushalt ein Kind des Beamten angehört, das nach den 
für die Beamten des Dienststandes geltenden Vorschriften bei der Bemessung 
der Haushaltszulage zu berücksichtigen wäre, gebührt zum Witwenversorgungs­
genuß die Haushaltszulage, die dem Beamten gebühren würde, wenn errnClu 
gestorben wäre. Der auf ein Kind entfallende Teil der Haushaltszulage gebührt 
nicht, wenn das Kind Anspruch auf Waisenversorgung hat. 

(2) Dem überlebenden Ehegatten, dessen Haushalt ein Kind des Beamten 
angehört, das nach den für die Beamten des Dienststandes geltenden Vorschrif­
ten bei der Bemessung der Haushaltszulage zu berücksichtigen wäre, gebührt 
zum Witwen- oaer-Witwerversorgungsgenuß-dieHauslialtszulage, aie-dem 
Beamten gebühren würde, wennßr nicht gestorben wäre. Der auf ein Kind ent- -
fallende Teil der Haushaltszulage gebührt nicht, wenn das Kind Anspruch -auf 
Waisenversorgung hat. 
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Bisherige Fassung 

(3) Der Waise gebührt zum Waisenversorgungsgenuß eine Zulage im Ausmaß 
der für ein Kind vorgesehenen Haushaltszulage. "-

(4) Eine Zulage nach dem Abs. 2 oder 3 gebührt insoweit nicht, als die Witwe 
oder die Waise eine Haushaltszulage oder eine gleichartige Zulage von einer 
anderen Stelle erhält. 

Neue Fassung 

(3) unv~rändert. 

(4) Eine Zulage nach dem Abs. 2 oder 3 gebührt Insoweit nicht, als der überle­
bende Ehegatte oder die Waise eine Haushaltszulage oder eine gleichartige 
Zulage von einer anderen Stelle erhält. 

Ergänzungszulage 

§, 26. (1) Einer Person, die Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuß hat § 26. (1) Einer Person, die Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuß hat 
und deren monatliches Gesamteinkommen die Höhe des Mindestsatzes (Abs. 5) und deren monatliches Gesamteinkommen die Höhe des Mindestsatzes (Abs. 5) 
nicht erreicht, gebührt auf Antrag eine Ergänzungszulage in der Höhe des nicht erreicht, gebührt auf Antrag eine Ergänzungszulage in der Höhe des 
Unterschiedes zwischen dem monatlichen Gesamteinkommen und dem Mindest- Unterschiedes zwischen dem monatlichen Gesamteinkommen und dem Mindest­
satz. satz. Das Erfordernis der AntragsteIlung entfällt, wenn die Voraussetzungen für 

den Anspruch auf Ergänzungszulage schon beim Anfall des Ruhe- oder Versor­
gungsgenusses erfüllt sind. 

N 
00 

a-­
a-­
'I 

(2) Das monatliche Gesamteinkommen besteht aus 
a) dem Ruhe- oder Versorgungsbezug mit Ausnahme der Ergänzungszulage 

. und der Hilflosenzulage, 

(2) Das monatliche Gesamteinkommen besteht aus ~ 
a) dem Ruhe- oder Versorgungsbezug mit Ausnahme der Ergänzungszulage ... 

b) den anderen Einkünften (§ 17 Abs.6 und 7) des Anspruchsberechtigten 
und 

c) den Einkünften (§ 17 Abs. 6 und 7) der Personen, die bei der Berechnung 
des Mindestsatzes zu berücksichtigen sind. 

(3) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ist stets der 
im § 16 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1972, BGBI. Nr. 440, für den vol­
len Kalendermonat vorgesehene Pauschbetrag für Werbungskosten abzusetzen. 

(4) Für Zwecke der Ermittlung des monatlichen Einkommens gelten nicht als 
Einkünfte 

a) Sonderzahlungen, die neben den Ruhe- oder Versorgungsbezügen gebüh­
ren, 

b) Uriterhaltsleistungen bis zur Hälfte des jeweils in Betracht kommenden 
Mindestsatzes, 

c) Einkünfte eines Kindes des Anspruchsberechtigten, das bei der Berech­
nung des Mindestsatzes zu berücksichtigen ist, soweit sie im Kalendermo­
nat den Betrag übersteigen, um 'den sich der Mindestsatz für das Kind 
erhöht. 

~~~~~~ r 
b) den anderen Einkünften (§ 17 Abs. 5 und 6) des Anspruchsberechtigten E 

und g 
c) den Einkünften (§ 11 Abs. 5 und 6) der Personen, die bei der Berechnung 

des Mindestsatzes zu berücksichtigen sind. 

(3) unverändert. 

(4) Für Zwecke der Ermittlung des monatlichen Einkommens gelten nicht als 
Einkünfte 

a) Sonderzahlungen, die neben den Ruhe- oder Versorgungsbezügen gebüh­
ren, 

b) Unterhaltsleistungen bis zur Hälfte des jeweils in Betracht kommenden 
Mindestsatzes, 

c) Grund- und Elternrenten nach dem' Opferfürsorgegesetz, BGBI. 
Nr. 183/1947, und nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBI. 
Nr. 152, ein Drittel der Beschädigten- 'und Witwenrenten sowie die 
Elternrenten einschließlich einer allfälligen Zusatirente nach dem Heeres­
versorgungsgesetz, BGBI. Nr. 27/1964, 
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Bisherige Fassung 

(5) Die Mindestsätze sind durch Verordnung der Bundesregierung festzuset-
zen. Hiebei sind folgende Grundsätze zu beachten: ' 

1. Die Mindestsätze sind so festzusetzen, daß der notwendige Lebensunter­
halt des Beamten und seiner Angehörigen sowie der Hinterbliebenen des 
Beamten gesichert ist. 

2. Die Mindestsätze sind für den Beamten, die Witwe, die Halbwaise, die 
Vollwaise und die frühere Ehefrau gesondert festzusetzen. 

3. Der Mindestsatz hat für eine Waise, die das 25. Lebensjahr vollendet hat, 
mindestens das Eineinhalbfache des Mindestsatzes für eine jüngere Waise 
zu betragen. 

4. Soweit es zur Anpassung an geänderte Leb~nshaltungskosten erforderlich 
ist, können die Mindestsätze auch mit Rückwirkung geändert werden. 

(6) Einem Beamten weiblichen Geschlechtes, der Anspruch auf Ruhegenuß 
hat, gebührt die Ergänzungszulage nicht, wenn die Einkünfte (§ 17 Abs. 6 und 
7). des Ehemannes den für den Beamten maßgebenden Mindestsatz übersteigen. 
Die Ergänzungszulage gebührt außerdem nicht, wenn ein Beamter weiblichen 
Geschlechtes bei der Berechnung des Mindestsatzes beim Ehemann zu berück­
sichtigen ist. 

(7) Besteht neben dem Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuß noch ein 
Anspruch auf eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, so 
gebührt die Ergänzungszulage nicht, wenn der Ruhe- oder Versorgungsbezug 
ohne Ergänzungszulage niedriger ist als die Pension ohne Ausgleichszulage. 

(8) Sind die Voraussetzungen für den Anspruch auf Ergänzungszulage schon 
beim Anfall des Ruhe- oder Versorgungsgenusses erfüllt, so gebührt die Ergän­
zungszulage vom gleichen Zeitpunkt an wie qer Ruhe- oder Versorgungsgenuß, 
wenn der Antrag binnen drei Monaten nach dem Anfall des Ruhe- oder Versor­
gungsgenusses gestellt wird. In allen übrigen Fällen gebührt die Ergänzungszu­
lage von dem der Einbringung des Antrages folgenden Monatsersten an; wird 

------aer Antrag an einem Monatsersten gestellt, so ge6ünnoleErgänzungszulage 
von diesem Tag an. Die Folge der verspäteten AntragstelJung kann aus berück­
sichtigungswürdigen Gründen mit Zustimmung des Bundesministeriums für 
Finanzen nachgesehen werden. 

Neue Fassung 

d) Einkünfte eines Kindes des Anspruchsberechtigten, das bei der Berech­
nung des Mindestsatzes zu berücksichtigen ist, soweit sie im Kalendermo­
nat den Betrag übersteigen, um den sich der Mindestsatz für das Kind 
erhöht. 

(5) Die Mindestsätze sind durch Verordnung der Bundesregierung festzuset­
zen. Hiebei sind folgende Grundsätze zu beachten: 

1. Die Mindestsätze sind so festzusetzen, daß der notwendige Lebensunter­
halt des Beamten und seiner Angehörigen sowie der Hinterbliebenen des 
Beamten gesichert ist. 

2. Die J..1.indestsätze sind für den Beamten, den überlebenden Ehegatten, die 
Halbwaise, die V ollw~ise und den früheren Ehegatten gesondert festzuset­
zen. 

3. Der Mindestsatz hat für eine Waise, die das 25. Lebensjahr vollendet hat, 
mindestens das Eineinhalbfache des Mindestsatzes für eine jüngere Waise 
zu betragen. 

4. Soweit es zur Anpassung an geänderte Lebenshaltungskosten erforderlich 
ist, können die Mindestsätze, auch mit Rückwirkung geändert werden. 

(6) Einem Beamten, der Anspruch auf Ruhegenuß hat, gebührt die Ergän­
zungszulage nicht, wenn die Einkünfte (§ 17 Abs. 5 und 6) des Ehegatten den 
für den Beamten maßgebenden Mindestsatz übersteigen. Die Ergänzungszulage 
gebührt außerdem nicht, w~nn der Beamte bei der Berechnung des Mindestsat­
zes beim Ehegatten zu berücksichtigen ist. 

(7) unverändert. 

(8) Ist zur Entstehung des Anspruches auf Ergänzungszulage ein Antrag 
erforderlich, gebührt die Ergänzungszulage von dem der Einbringung des 
Antrages folgenden Monatserstenan; wird der Antrag an einem Monatsersten 
gestellt, so gebührt die Ergänzungszulage von diesem Tag an. Die Folge der ver­
späteten AntragsteIlung kann aus berücksichtigungswürdigen Gründen mit 
Zustimmung des Bundesministeriums für Finanzen nachgesehen werden. 

a­a­
"-J 
p... 
~ 
t::J:j 
(1) 

f 
(1) 

::3 

----------

N 

'" 

667 der B
eilagen X

V
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
29 von 38

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Bisherige Fassung Neue Fassung 

Hilflosenzulage 

§ 27. (1) Einer Person, die derart hilflos ist, daß sie ständig der Wartung und § 27. (1) unverändert. 
Hilfe bedarf, gebührt zum Ruhe- oder Versorgungs ge nuß auf Antrag eine Hilf­
losenzulage. Der Waise gebührt ~ie Hilflosenzulage frühestens von der Vollen-
dung des 14. Lebensjahres an. .. 

(2) Die Hilflosenzulage beträgt monatlich in der Stufe 
I ........................................................ . 

II ......................................................... . 
III ........................................................ . 

440 S, 
660 S, 
880 S. 

Die Höhe der Hilflosenzulage ändert sich jeweils um den Hundertsatz, um den 
sich bei Beamten des Dienststandes das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienst­
klasse V ändert. 

(3) Die Hilflosenzulage der Stufe I gebührt, wenn Wartung und Hilfe zwar 
ständig, aber nicht täglich nötig sind. Die Hilflosenzulage der Stufe II gebührt, 
wenn Wartung und Hilfe täglich erforderlich sind. Die Hilflosenzulage der 
Stufe III setzt voraus, daß Wartung und Hilfe in besonders hohem Ausmaß 
geleistet werden müssen; sie gebührt insbesondere bei dauerndem Krankenlager, 
Blindheit und schwerer Geisteskrankheit. Der Blindheit ist in der Regel die prak­
tische Blindheit gleichzuhalten. Der Anspruch .auf Hilflosenzulage der Stufe III 
besteht auch, wenn sich der Hilflose in Pflege einer Krankenanstalt (Heil- und 
Pflegeanstalt) oder einer Siechenanstalt befindet. 

(4) Die Hilflosenzulage ruht während des Aufenthaltes in einer Krankenan­
stalt (Heil- und Pflegeanstalt) oder Siechenanstalt, wenn und solange ein Träger 
der gesetzlichen Sozialversicherung oder eine Gebietskörperschaft für die Ver­
pflegskosten der allgemeinen Gebührenklasse aufkommt. 

(5) Die Hilflosenzulage nach diesem Bundesgesetz gebührt nur einmal. Hilf­
losenzulagennach anderen gesetzlichen Vorschriften und gleichartige Zulagen, 
wie Blindenzulagen, sind auf die für den gleichen Zeitraum gebührenden Hilflo­
senzulagen anzurechnen. Dies gilt nicht für Fürsorgeleistungen, die nach landes­
gesetzlichen Vorschriften wegen Blindheit oder praktischer Blindheit gewährt 
werden. 

(2) Die Hilflosenzulage beträgt monatlich in der Stufe 
I ........................................................ . 

II ................ '.' ...................................... . 
III ........................................................ . 

10vH, 
15vH, 
20vH 

des für Beamte des Dienststandes vorgesehenen Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V. 

(3) Die Hilflosenzulage der Stufe I gebührt, wenn Wartung und Hilfe zwar 
ständig, aber nicht täglich nötig sind. Die Hilflosenzulage der Stufe II gebührt, 
wenn Wartung und Hilfe täglich erforderlich sind. Die Hilflosenzulage der 
Stufe Irr setzt voraus, daß Wartung und Hilfe in besonders hohem Ausmaß 
geleistet werden müssen; sie gebührt insbesondere bei dauerndem Krankenlager, 
Blindheit und schwerer Geisteskrankheit. Der Blindheit ist die praktische Blind­
heit gleichzuhalten. Der Anspruch auf Hilflosenzulage der Stufe III besteht 
auch, wenn sich der Hilflose in Pflege einer Krankenanstalt (Heil- und Pflege­
anstalt) oder einer Siechenanstalt befindet und weder ein Träger der gesetzli­
chen Sozialversicherung noch eine Gebietskörperschaft für die Verpflegskosten 
der allgemeinen Gebührenklasse aufkommt. 

(4) Die Hilflosenzulage ruht während des Aufenthaltes in einer Krankenan­
stalt: (Heil- und Pflegeanstalt) oder Siechenanstalt, wenn ein Träger der gesetzli­
chen Sozialversicherung oder eine Gebietskörperschaft für die Verpflegskosten 
der allgemeinen Gebührenklasse aufkommt. Das Ruhen dauert vom Ersten des 
zweiten Monates, der auf den Beginn der Anstaltspflege folgt, bis Zum Letzten 
des Monates, der der Beendigung der Anstaltspflege vorausgeht. 

(5) Die Hilflosenzulage nach diesem Bundesgesetz gebührt nur einmal. Hilf­
losenzulagen nach anderen gesetzlichen Vorschriften und gleichartige Zulagen, 
wie Blindenzulagen, sind auf die für den gleichen Zeitraum gebührenden Hilflo­
senzulagen anzurechnen. Dies gilt nicht für Fürsorgeleistungen, die nach landes­
gesetzlichen Vorschriften gewährt werden. 
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Bisherige Fassung 

(6) Die Bestimmungen des § 26 Abs. 8 gelten sinngemäß. 

Neue Fassung 

(6) Sind die Voraussetzungen für den Anspruch auf Hilflosenzulage schon 
beim Anfall des Ruhe- oder Versorgungsgenusses erfüllt, so gebührt die Hilflo­
senzulage vom gleichen Zeitpunkt an wie der Ruhe- oder Versorgungsgenuß, 
wenn der Antrag binnen drei Monaten nach dem Anfall des Ruhe- oder Versor­
gungsgenusses gestellt wird. In allen sonstigen Fällen gebührt die Hilflosenzu­
lage von dem der Einbringung des Antrages folgenden Monatsersten an. Im 
übrigen gelten die Bestimmungen des § 26 Abs. 8 sinngemäß. 

Vorschuß und GeldaushiIfe 

§ 29. (1) Ist eine Person, die Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuß hat, 
unverschuldet in Notlage geraten oder liegen' sonst berücksichtigungswürdige 
Gründe vor, so kann ihr auf Antrag ein Vorschuß bis zur Höhe des dreifachen 
Ruhe- oder Versorgungsbezuges gewährt werden. Die Gewährung des V or­
schusses kann von Sicherstellungen abhängig gemacht werden. 

(2) Der Vorschuß ist durc;h Abzug von den gebphrenden Ruhe- oder Versor­
gungsbezügen längstens binnen vier Jahren hereinzubringen; bei der Festsetzung 
der Abzugsraten ist auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Vorschußempfän­
gers billige Rücksicht zu nehmen. Der Vorschuß kann auch vorzeitig zurückge­
zahlt werden. Erlischt der Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuß, so kön­
nen zur Deckung eines noch nicht zur Gänze zurückgezahlten Vorschusses die 
dem Vorschußempfänger selbst zustehenden Geldleistungen sowie die den Hin­
terbliebenen zustehenden Geldleistungen - ausgenommen der Todesfallbeitrag, 
der Bestattungskostenbeitrag und der Pflegekostenbeitrag - herangezogen wer­
den. 

(3) Wenn besonders berücksichtigungswürdige Gründe vorhanden sind, kön­
nen auch ein höherer Vorschuß und längere Rückzahlungsfristen bewilligt wer­
den. 

(4) Ist eine Person, die Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuß hat, 
unverschuldet in Notlage geraten oder liegen sonst berücksichtigungswürdige 
Gründe vor, so kann ihr auf Antrag auch eine Geldaushilfe gewährt werden. 

§ 29. (1) unverändert. 

(2) unverändert. 

(3) unverändert. 

(4) Ist eine Person, die Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuß hat, 
unverschuldet in Notlage geraten oder liegen sonst berücksichtigungswürdige 
Gründe vor, so kann ihr auch eine Geldaushilfe gewährt werden. 

(5)Zur Gewährung eilleSV orsdiusses, oer QieHölie des dreifacnen RUhe~5TZurGewährung eines~Vorschusses, derale-Höheaes dreifachenRune­
oder Versorgungsbezuges übersteigt oder der binnen einem Zeitraum von mehr oder Versorgungs bezuges übersteigt oder der binnen einem Zeitraum von mehr 
als vier Jahren zurückgezahlt werden soll, ist die Zustimmung des Bundesmini- als vier Jahren zurückgezahlt werden soll, ist die Zustimmung des Bundesmini­
steriums für Finanzen erforderlich. Das gleiche gilt für die Gewährung einer steriums für Finanzen erforderlich. Das gleiche gilt für die Gewährung einer 
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Bisherige Fassung 

Geldaushilfe, die für sich allein oder zusammen mit den im selben Kalenderjahr 
gewährten Geldaushilfen den Betrag von 2 000 S übersteigt. 

Neue Fassung 

Geldaushilfe, die für sich allein oder zusammen mit den im selben Kalenderjahr 
gewährten Geldaushilfen die Hälfte des für Beamte des Dienststandes vorgese­
henen Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V übersteigt. 

Auszahlung der·Geldleistungen . 

§ 35. (1) Geldleistungen sind dem Anspruchsberechtigten oder seinem gesetz- § 35. (1) unverändert. 
lichen Vertreter nach den für den Zahlungsverkehr des Bundes geltenden V or-
schriften im Inland zuzustellen. Sie können auf Verlangen desl\nspruchsberech-
tigten oder seines gesetzlichen Vertreters auch auf ein Scheckkonto bei der 
Österreichischen Postsparkasse oder auf ein Girokonto bei einer anderen inlän-
dischen Kreditunternehmung überwiesen werden. Die Änderung der Auszah-
lungsart oder der Wechsel der Kreditunternehmung kann - abgesehen vom Fall 
der Wohnsitzverlegung - jeweils nur bis zum 1. November jedes Jahres mit 
Wirkung vom 1. Jänner des folgenden Jahres ,begehrt werden. 

(2) Die Gebühren für die Zustellung der Geldleistungen im Inland trägt der 
Bund. . 

(3) Die Auszahlung wiederkehrender Geldleistungen durch Überweisung ist 
nur dann zulässig, wenn der Anspruchsberechtigte über das Konto, auf das die 
Geldleistungen überwiesen werden sollen, allein verfügungsberechtigt ist. Außer­
dem muß sich die Kreditunternehmung verpflichten, die wiederkehrenden Geld­
leistungeQdem Bund zu ersetzen, die infolge des Todes des Anspruchsberechtig­
ten zu Unrecht auf dessen Konto überwiesen worden sind. 

(4) Der Anspruchsberechtigte hat auf Verlangen der Dienstbehörde binnen 
einer festzusetzenden angemessenen Frist amtliche Lebensbestätigungen beizu­
bringen. 

(5) Der Anspruchsberechtigte, der seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf­
enthalt im Ausland hat, muß .alljährlich bis längstens 1. März eine amtliche 
Lebensbestätigung nach dem Stand vom 1. Jänner desselben Jahres, den Nach­
weis über den ungeänderten Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft und, 
wenn er die Haushaltszulage bezieht, eine amtliche Bestätigung über seinen 
Familienstand der Dienstbehörde vorlegen. Die Witwe und die frühere Ehefrau, 
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, müssen 
außerdem alljährlich bis zu demselben Zeitpunkt eine amtliche Bestätigung dar­
über beibringen, daß sie nicht wieder geheiratet haben. 

(2) unverändert. 

(3) unverändert. 

(4) unverändert. 

(5) Der Anspruchsberechtigte, der seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen A~f­
enthalt im Ausland hat, muß alljährlich bis längstens 1. März eine amtliche 
Lebensbestätigung nach dem Stand vom 1. Jänner desselben Jahres. und, wenn 
er die Haushaltszulage bezieht, eine amtliche Bestätigung über seinen Familien­
stand, der .Ruhegenußempfänger auch den Nachweis über den ungeänderten 
Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft der Dienstbehörde vorlegen. Der 
überlebende Ehegatte und der frühere Ehegatte, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, müssen außerdem alljährlich bis zu 
demselben Zeitpunkt eine amtliche Bestätigung darüber beibringen, daß sie nicht 
wieder geheiratet haben. 
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Bisherige Fassung 

(6) Wenridie amtlichen Bestätigungen nicht rechtzeitig vorgelegt werden, ist 
bis zu ihrem Einlangen mit der Zahlung auszusetzen. 

Neue Fassung 

(6) unverändert. 

Ruhen monatlich wiederkehrender Geldleistungen 

§ 40 a. (1) Bezieht der Beamte oder die Witwe aus einer gleichzeitig ausgeüb­
ten Erwerbstätigkelt ein Erwerbseinkommen, so ruht der Ruhe- oder Versor­
gungsbezug bis zum Betrag des halben Anfangsgehaltes der Verwendungs­
gruppe E insoweit, als das für den Kalendermonat gebührende Erwerbseinkom­
men des Beamten 50 v. H., das der Witwe 75 v. H. des Anfangsgehaltes der Ver­
wendungsgruppe E übersteigt. Das Ruhen tritt überdies höchstens in dem Aus­
maß ein, in dem die Summe aus Ruhe- oder Versorgungsbezug und Erwerbsein­
kommen beim Beamten 100 v. H. und bei der Witwe 150 v. H. des Anfangsge­
haltes der Verwendungsgruppe E übersteigt. 

(2) Vom Erwerbseinkommen sind für jedes 'Kind, für das dem Beamten oder 
der Witwe ein Steigerungsbetrag der Haushaltszulaged gebührt, 25 v. H. des 
Anfangsgehaltes der Verwendungsgruppe E abzusetzen. Gleiches gilt, wenn ein 
Steigerungsbetrag nur deshalb nicht gebührt, weil das Kind Anspruch auf Wai­
senversorgung hat. 

(3) Bei Anwendung des Abs. 1 sind die Haushaltszulage und die Hilflosenzu­
lage außer Betracht zu lassen. 

(4) Gebühren gleichzeitig ein Ruhe- und ein Witwenversorgungsbezug nach 
diesem Bundesgesetz, dann tritt das Ruhen nur beim Ruhebezug ein. 

(5) Die Abs. 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, 
a) wenn gleichzeitig Anspruch auf eine Pension aUs der gesetzlichen Sozial­

versicherung besteht und diese Pension wegen eines Erwerbseinkommens 
zum Teil oder zur Gänze ruht oder 

b) wenn gleichzeitig Anspruch auf eine höhere Pension aufgrund pensions­
rechtlicher Vorschriften einer anderen Gebietskörperschaft oder der 
Österreichischen Bundesbahnen besteht und diese Pension wegen eines 
Erwerbseinkommens zum Teil oder Zur Gänze ruht. 

(6) Als ErwerbsemKommen gtltbei emer unselbstän<hgen ErwerDstätigkeit das 
aus dieser Tätigkeit gebührende Entgelt. Ausgenommen sind jedoch Bezüge, die 
für einen größeren Zeitraum als den Kalendermonat gebühren (z. B. 13. und 
14. Monatsbezug, Sonderzahlungen, Belohnungen). Ist innerhalb eines Kalen-

I 

§ 40 a. (1) Bezieht der Beamte oder der überlebende Ehegatte aus einer gleich­
zeitig ausgeübten Erwerbstätigkeit ein Erwerbseinkommen, so ruht der Ruhe­
oder Versorgungsbezug bis zum Betrag des halben Anfangsgehaltes der Verwen­
dungsgruppe E insoweit, als das-für den Kalendermonat gebührende Erwerbs­
einkommen des Beamten 50 vH, das des überlebenden Ehegatten 75 vH des 
Anfangsgehaltes der Verwendungsgruppe E übersteigt. Das Ruhen tritt überdies 
höchstens in dem Ausmaß ein, in dem die Summe aus Ruhe- oder Versorgungs­
bezug und Erwerbseinkommen beim Beamten 100 vH und beim überlebenden 
Ehegatten 150 vH des Anfangsgehaltes der Verwendungsgruppe E übersteigt. 

(2) Vom Erwerbseinkommen sind für jedes Kind, für das dem Beamten oder 
dem überlebenden Ehegatten ein Steigerungsbetrag der Haushaltszulage 
gebührt, 25 vH des Anfangsgehaltes der Verwendungsgruppe E abzusetzen. 
Gleiches gilt, wenn ein Steigerungsbetrag nur deshalb nicht gebührt, weil das 
Kind Anspruch auf Waisenversorgung hat. 

(3) unverändert. 

(4) Gebühren gleichzeitig ein Ruhe- und ein Witwen- oder Witwerversor­
gungsbezug nach diesem Bundesgesetz, dann tritt das Ruhen nur beim Ruhebe­
zug em. 

(5) unverändert. 

-(o)Jt1sErweroseinKommen giltDei emer unselostancligen Erwerbstätigkeitclas 
aus dieser Tätigkeit gebührende Entgelt. Ausgenommen sind jedoch Bezüge, die 
für einen größeren Zeitraum als den Kalendermonat gebühren (zB 13. und 
14. Monatsbezug, Sonderzahlungen, Belohnungen). Ist innerhalb eines Kalen-
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Bisherige Fassung 

derjahres das Entgelt in jenen Kalendermonaten, in denen Anspruch auf Ruhe­
(V ersorgungs-)bezug bestanden hat, i1icht gleich hoch gewesen, oder war der 
Beamte (die Witwe) nicht ständig beschäftigt, so ist auf seinen (ihren) Antrag, 
wenn es für ihn (sie) gÜnstiger ist, das im Durchschnitt aufdie genannten Kalen­
dermonate entfallende Entgelt als monatliches Erwerbseinkommen anzusehen. 
Ein solcher Antrag ist bis 3 L März des folgenden Kalenderjahres zu stellen. 

(7) Als Erwerbseinkommen gilt bei einer selbständigen Erwerbstätigkeit je 
Kalendermonat ein Zwölftel des im selben Kalenderjahr aus dieser Tätigkeit 
bezogenen Einkommens; solange das Jahreseinkommen nicht feststeht, ist das 
Einkommen des vorletzten Kalenderjahres heranzuziehen, es sei denn, daß die 
selbständige Erwerbstätigkeit später aufgenommen wurde oder der Beamte (die 
Witwe) glaubhaft macht, daß die Höhe des Einkommens im laufenden Kalen­
derjahr entscheidend von der" des vorletzten Kalenderjahres abweichen wird. 

Neue Fassung 

derjahres das Entgelt in jenen Kalendermonaten, in denen Anspruch auf Ruhe-
. (V ersorgungs-)bezug bestanden hat, nicht gleich hoch oder der Anspruchsbe­
rechtigte nicht ständig beschäftigt gewesen, so ist auf seinen Antrag, wenn es für 
ihn günstiger ist, das im Durchschnitt auf die genannten Kalendermonate entfal­
lende Entgelt als monatliches Erwerbseinkommen anzusehen. Ein solcher 
Antrag ist bis 31. März des folgenden Kalenderjahres zu stellen. 

(7) Als Erwerbseinkommen gilt bei einer selbständigen Erwerbstätigkeit je 
Kalendermonat ein Zwölf tel des im selben Kalenderjahr aus dieser Tätigkeit 
bezogenen Einkommens; solange das Jahreseinkommen nicht feststeht, ist das 
Einkommen des vorletzten Kalenderjahres heranzuziehen, es sei denn, daß die 
selbständige Erwerbstätigkeit später aufgenommen wurde oder der Beamte (der 
überlebende Ehegatte) glaubhaft macht, daß die Höhe des Einkommens im lau­
fenden Kalenderjahr entscheidend von der des vorletzten Kalenderjahres abwei­
chen wird. 

ABSCHNITT VI 

VERSORGUNG BEI ABGÄNGIGKEIT 

Versorgungs geld für die Angehörigen eines Beamten des Dienststandes 

§ 46. (1) Ist ein Beamter des Dienststandes abgängig geworden, so ruhen bis 
zu seiner Rückkehr seine Bezüge. 

(2) Solange die Bezüge nach Abs. 1 ruhen, gebührt dem Angehörigen des 
Beamten ein monatliches Versorgungsgeld in der Höhe des Versorgungsbezu­
ges, der ihm gebühren würde, wenn der Beamte im Zeitpunkt des Abgängigwer­
dens gestorben wäre. Das Erfordernis einer ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit 
von mindestens fünf Jahren entfällt. Die Einschränkung des § 14 Abs. 2 lit. b gilt 
nicht. 

(3) Angehörige, die ein vorsätzliches Verschulden daran trifft, daß der Beamte 
abgängig geworden ist oder daß er nicht zurückkehrt, haben keinen Anspruch 
auf Versorgungsgeld. 

(4) Das der Ehefrau und den Kindern gebührende Versorgungsgeld ist für die 
ersten sechs Monate der Abgangigkeit des Beamten im gleichen Verhältnis so zu 
erhöhen, daß es zusammen mit dem Versorgungsgeld der früheren Ehefrau den 
Monatsbezug erreicht, der der besoldungsrechtlichen Stellung des Beamten im 
Zeitpunkt des Abgängigwerdens entSpricht. 

§ 46. (1) unverändert. 

(2) Solange die Bezüge nach Abs. 1 ruhen, gebührt dem Angehörigen des 
Beamten ein monatliches Versorgungsgeld in der Höhe des Versorgungsbezu­
ges, der ihm gebühren würde, wenn der Beamte im Zeitpunkt des Abgängigwer­
dens gestorben wäre. Das Erfordernis einer ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit 
von mindestens fünf Jahren entfällt. Die Einschränkung des § 14 Abs.2 gilt 
nicht. 

(3) unverändert. 

(4) Das dem Ehegatten und den Kindern geb~hrende Versorgungsgeld ist für 
die ersten sechs Monate der Abgängigkeit des Beamten im gleichen Verhältnis 
so zu erhöhen, daß es zusammen mit dem Versorgungsgeld des früheren Ehe­
gatten den Monatsbezug erreicht, der der besoldungsrechtlichen Stellung des 
Beamten im Zeitpunkt des Abgängigwerdens entspricht. 
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Bis her i g e F ass un g 

(5) Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß die Abgängigkeit des Beamten 
auf einen Dienstunfall . oder auf andere mit der ordnungsgemäßen Versehung 
des Dienstes zusammenhängende Umstände zurückzuführen ist, so kann das 
Versorgungsgeld mit Zustimmung des Bundesministeriums für Finanzen für wei­
tere sechs Monate nach der Vorschrift des Abs. 4 erhöht werden. Für die dar­
über hinausgehende Zeit kann das Versorgungsgeld mit Zustimmung des Bun­
desministeriums für Finanzen auf den Betrag des Ruhebezuges erhöht werden, 
der dem Beamten gebühren würde, wenn er im Zeitpunkt des Abgängigwerdens 
in den Ruhestand versetzt worden wäre. 

(6) Der früheren Ehefrau gebührt Versorgungsgeld nur auf Antrag. Es fällt, 
wenn der Antrag binnen drei Monaten nach dem Abgängigwerden des Beamten 
gestellt,wird, mit dem auf den Tag des Abgängigwerdens folgenden Monatser­
sten an. In allen übrigen Fällen gebührt das Versorgungsgeld von dem der Ein­
bringung des Antrages folgenden Monatsersten an; wird der Antrag an einem 
Monatsersten gestellt, so gebührt das Versorgungsgeld von diesem Tag an. 

(7) Hat ein Beamter, dessen Bezüge nach Abs. 1 ruhen, keine anspruchsbe­
rechtigten Angehörigen, so kann ihm mit Zustimmung des Bundesministeriums 
für Finanzen zu Handen eines zu bestellenden, Abwesenheitskurators längstens 
auf die Dauer von drei Jahren Zur Bestreitung gesetzlicher oder vertraglicher 
Verpflichtungen einmonatliches Versorgungs geld geleistet werden. Das Versor­
gungsgeld darf die Hälfte des Ruhebezuges nicht übersteigen, der dem Beamten 
gebühren würde, wenn er im Zeitpunkt des Abgängigwerdens in den Ruhestand 
versetzt worden wäre. Die Bestimmung des Abs. 2 zweiter Satz ist anzuwenden. 

__ . ___ ~~~~sem V"ersorgungs~eld gebührt keine Sonderzahlung. 

(8) Demzurückge,kehrten Beamten gebührt für die Zeit bis zu seiner Rück­
kehr der Unterschiedsbetrag zwischen dem nach diesem Bundesgesetz geleiste­
ten Versorgungsgeld beziehungsweise dem nach früheren gesetzlichen Bestim­
mungen geleisteten Unterhaltsbeitrag einschließlich allfälliger Zulagen und dem 
Ruhebezug, der ihm gebührt hätte, wenn er im Zeitpunkt des Abgängigwerdens 
in den Ruhestand versetzt worden wäre. Die Sonderzahlungen sind bei der 
Berechnung des Unterschiedsbetrages zu berücksichtigen. DerUnterschiedsbe­
trag gebührt insoweit nicht, als der Beamte eigenmächtig und ungerechtfertigt 

_______ d_e_m._D_i_en_s_t_ferngebliebe...,n'--"'is .... t.'-------_____ . ___ _ 
(9) Im Falle des Todes des Beamten ist das nach diesem Bundesgesetz gelei­

stete Versorgungsgeld beziehungsweise der nach früheren gesetzlichen V or­
schriften geleistete Unterhaltsbeitrag einschließlich allfälliger Zulagen auf den 

Neue Fassung 

(5) unverändert. 

(6) Dem früheren Ehegatten gebührt Versorgungsgeld nur auf Antrag. Es 
fällt, wenn der Antrag binnen drei Monaten nach dem Abgängigwerden des 
Beamten gestellt wird, mit dem auf den Tag des Abgängigwerdens folgenden 
Monatsersten an. In allen übrigen Fällen gebqhrt das Versorgungsgeld von dem 
der Einbringung des Antrages folgenden Monatsersten an; wird der Antrag an 
einem Monatsersten gestellt, so gebührt das Versorgungs geld von diesem Tag 
an. 

(7) unverändert. 

(8) unverändert. 

(9) unverändert. 
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Bisherige Fassung 

für die gleiche Zeit geb'ührenden Versorgungsbezug anzurechnen. Die Sonder­
zahlungen sind bei der Anrechnung zu berücksichtigen. 

(10) Die. Bestimmungen der Abs. 1 bis 9 gelten sinngemäß für den Fall, daß 
ein Beamter des Dienststandes sich im Gewahrsam einer ausländischen Macht 
befindet. 

(11) Die Bestimmungen der §§ 28 bis 41 sind sinngemäß anzuwenden. 

Versorgung der Halbwaise bei Abgängigkeit der Witwe 

S 48. Auf die Dauer der Abgängigkeit der Witwe eines Beamten ist die von 
ihm hinterlassene Halbwaise wie eine Vollwaise zu behandeln. 

Neue Fassung 

(10) unverändert. 

(11) unverändert. 

Versorgung der Halbwaise bei Abgängigkeit des überlebenden Ehegatten 

§ 48. Auf die Dauer der Abgängigkeit des überlebenden Ehegatten eines 
Beamten ist die von ihm hinterlassene Halbwaise wie eine Vollwaise zu behan­
deln. 

Unterhaltsbeitrag für die Hinterbliebenen eines ehemaligen Beamten des Ruhestandes 

S 51. (1) Dem Hinterbliebenen eines ehemaligen Beamten des Ruhestandes, § 51. (1) unverändert. 
der am Sterbetag Anspruch auf Unterhaltsbeitrag gehabt hätte, gebührt ein 
monatlicher Unterhaltsbeitrag in der Höhe des Versorgungsgenusses und der 
Versorgungsgenußzulage, auf die der Hinterbliebene Anspruch hätte, wenn der 
ehemalige Beamte nicht verurteilt worden wäre. Im Fall einer gerichtlichen Ver-
urteilung des Hinterbliebenen, die das Erlöschen des Anspruches auf Versor-
gungsgenuß bewirken würde, vermindert sich der Unterhaltsbeitrag um 25 v. H. 

(2) Dem Hinterbliebenen, dessen Anspruch auf Versorgungsgenuß infolge (2) unverändert. -
gerichtlicher Verurteilung erloschen ist, gebührt ein monatlicher Unterhaltsbei-
trag in der Höhe von 75 v. H. des Versorgungsgenusses und der Versorgungsge-
nußzulage, auf die er Anspruch hätte, wenn er nicht verurteilt worden wäre. 

(3) Der Unterhaltsbeitrag kann aus berücksichtigungswürdigen Gründen von 
dem der Tilgung der Veturteilüng folgenden Monatsersten an mit Zustimmung 
des Bundesministeriums für Finanzen bis zum Betrag des Versorgungsgenusses 
und der Versorgungsgenußzulage erhöht werden, auf die der Hinterbliebene 
Anspruch hätte, wenn er nicht verurteilt worden wäre. 

(4) Der früheren Ehefrau gebührt der Unterhaltsbeitrag nur auf Antrag. Er 
fällt, wenn der Antrag binnen drei Monaten nach, dem Tod des Beamten gestellt 
wird, mit dem auf den Sterbetag folgenden Monatsersten an. In allen übrigen 
Fällen gebührt der Unterhaltsbeitrag von dem der Einbringung des Antrages fol­
g~nden Monatsersten an; wird- der Antrag an einem Monatsersten gestellt, so 
gebührt der Unterhaltsbeitrag von diesem Tag an. 

(3) unverändert. 

(4) Dem früheren Ehegatten gebührt der Unterhaltsbeitrag nur auf Antrag. Er 
fällt, wenn der Antrag binnen drei Monaten nach dem Tod des Beamten gestellt 
wird, mit dem auf den Sterbetag folgenden Monatsersten an. In allen übrigen 
Fällen gebührt der Unterhaltsbeitrag von dem der Einbringung des Antrages fol­
genden Monatsersten an; wird der Antrag an einem Monatsersten gestellt, so 
gebührt der Unterhaltsbeitrag von diesem Tag an. 
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Bisherige Fassung Neue Fassung 

Besonderer Pensions beitrag 

§ 56. (1) Soweit der Bund für die angerechneten Ruhegenußvordienstzeiten § 56. (1) unverändert. 
keinen Überweisungsbetrag nach den sozialversicherungsrechtlichen Bestim-
mungen erhält, hat der Beamte einen besonderen Pensionsbeitrag zu leisten. 
Stirbt der Beamte, so geht diese Verpflichtung auf seine Hinterbliebenen über. 
Wenn der Beamte abgängig wird, so fällt diese Verpflichtung so lange auf seine 
Angehörigen, als sie Anspruch auf Versorgungsgeld haben. 

(2) Ein besonderer Pensionsbeitrag ist nicht zu entrichten, 
a) soweit es sich um die Anrechnung von Ruhegenußvordienstzeiten nach 

§ 53 Abs. 2 lit. g bis i handelt, . 
b)soweit der Beamte für die angerechnete Ruhegenußvordienstzeit bereits in 

einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft beson­
. dere Pensions beiträge entrichtet hat und sie ihm nicht erstattet worden 
sind, 

c) soweit dem Beamten, seinen Hinterbliebenen oder Angehörigen für die 
angerechnete Ruhegenußvordienstzeit eine Anwartschaft oder ein 
Anspruch auf wiederkehrende Leistungen aus Mittelri eines öffentlich­

. rechtlichen Dienstgebers zugestanden ist und die aus dieser Anwartschaft 
oder aus diesem Anspruch sich ergebenden Leistungen dem Bund abgetre­
ten worden sind. 

(3) Die Bemessungsgrundlage des besonderen Pensionsbeitrages bildet das 
Gehalt;--das dem Beamten für den ersten vollen Monat seiner Dienstleistung 
gebührt hat, einschließlich der ruhegenußfähigen Zulagen, der Zulagen, die 
Anspruch auf Zulagen zum Ruhegenuß begründen, und allfälliger Teuerungszu-
lagen. Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden vollen Monat der unbe-
dingt angerechneten Zeiten 9 v. H. der Bemessungsgrundlage. Für die Zeiten, 
die bedingt für den Fall der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähig-
keit, für den Fall des Übertrittes in den Ruhestand oder für den Fall des während 

(2) Ein besonderer Pensionsbeitrag ist nicht zu entrichten, 
a) soweit es sich um die Anrechnung von Ruhegenußvordienstzeiten nach 

§ 53 Abs. 2 lit. g bis i handelt, 
b) soweit als Ruhegenußvordienstzeit die Zeit der Erfüllung einer inländi­

schen Zivil- oder Wehrdienstpflicht (§ 53 Abs. 2 lit. d) oder die Zeit eines 
Karenzurlaubes nach § 15 des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBI. Nr.221, 
angerechnet worden ist, 

c) soweit der Beamte für die angerechnete Ruhegenußvordienstzeit bereits in 
einem Dienstverhältnis/zu einer inländischen Gebietskörperschaft beson­
dere Pensionsbeiträge entrichtet hat und sie ihm nicht erstattet worden 
sind, 

d) soweit dem Beamten, seinen Hinterbliebenen oder Angehörigen für die 
angerechnete Ruhegenußvordienstzeit eine Anwartschaft oder ein 
Anspruch auf wiederkehrende· Leistungen aus Mitteln eines öffentlich­
rechtlichen Dienstgebers zugestanden ist und die aus dieser Anwartschaft 
oder aus diesem Anspruch sich ergebenden Leistungen dem Bund abgetre­
ten worden sind. 

(3) unverändert. 

____ .des_Dienststandes-eingetretenen-1'odes des-Beamten-anger{lGhnet-worden-sind,--­
ermäßigt sich der Hundertsatz auf 4,5. 

(4) Der besondere Pensionsbeitrag ist nach dem Eintritt der Rechtskraft des 
Bemessungsbescheides durch Abzug vom Monatshezug, Ruhebezug, Versor-

(4) unv~rändert. 
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Bisherige Fassung 

gungsbezug, Versorgungsgeld, Unterhaltsbezug, von der Abfertigung, Ablöse 
oder Abfindung hereinzubringen. Bei der Hereinbringung durch Abzug von den 
monatlich wiederkehrenden Leistungen dürfen nicht mehr als 60 Monatsraten 
bewilligt werden. Bei der Festsetzung der Monatsraten ist auf die wirtschaftli­
chen Verhältnisse des Verpflichteten billige Rücksicht zu nehmen. Der beson­
dere Pensionsbeitrag kann auch auf einmal entrichtet werden. 

(5) Wenn die Hereinbringung des besonderen Pensionsbeitrages in 
60 Monatsraten eine besondere Härte bedeuten würde, so können mit Zustim­
mung des Bundesministeriums für Finanzen bis zu 90 Monatsraten bewilligt 
werden. 

(6) Auf mehrere Hinterbliebene oder Angehörige, zu deren Gunsten Ruhege­
nußvordienstzeiten angerechnet worden sind, ist der aushaftende besondere 
Pensionsbeitrag nach dem Verhältnis ihrer durch die Anrechnung erhöhten Ver­
sorgungsgenüsse, Versorgungsgelder oder Unterhaltsbeiträge aufzuteilen. Maß­
gebend sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des Todes oder des Abgängigwerdens 
des Beamten. Von der Abfertigung der Witwe oder der Waise ist,kein besonde­
rer Pensionsbeitrag hereinzubringen. Die Verpflichtung zur Entrichtung des 
aufgeteilten besonderen Pensionsbeitrages erlischt mit dem Tod des betreffen­
den Hinterbliebenen. 

(7) Scheidet der Beamte aus dem Dienststand aus, ohne daß er, seine Hinter- . 
bliebenen oder Angehörigen Anspruch auf Pensionsversorgung erlangt haben, so 
entfällt die Verpflichtung zur Entrichtung des noch aus haftenden besonderen 
Pensionsbeitrages. 

Neue Fassung 

(5) unverändert. 

(6) Auf mehrere Hinterbliebene oder Angehörige, zu deren Gunsten Ruhege­
nußvordienstzeiten angerechnet worden sind, ist der aushaftende besondere 
Pensionsbeitrag nach dem Verhältnis ihrer durch die Anrechnung erhöhten Ver­
sorgungsgenüsse, Versorgungsgelder . oder Unterhaltsbeiträge aufzuteilen. Maß­
gebend sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des Todes oder des Abgängigwerdens 
des Beamten. Von der Abfertigung des überlebenden Ehegatten oder der Waise 
ist kein besonderer Pensionsbeitrag hereinzubringen. Die Verpflichtung zur Ent­
richtung des aufgeteilten besonderen Pensionsbeitrages erlischt mit dem Tod des 
betreffenden Hinterbliebenen. 

'(7) unverändert. 
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